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Gesetz Nr. XXXIII von 1995
über den Patentschutz der Erfindungen
Das Parlament bringt im Interesse der Förderung der technischen Entwicklung der ungarischen Nationalwirtschaft, der Aneignung der modernen Technik sowie der moralischen und materiellen Anerkennung der Erfinder, im Einklang mit den auf dem Gebiet des Schutzes des geistigen Eigentums bestehenden internationalen Verpflichtungen der Republik Ungarn über den Patentschutz der Erfindungen das folgende Gesetz:

ERSTER TEIL
DIE ERFINDUNG UND DAS PATENT
Kapitel I
Gegenstand des Patentschutzes
Die patentierbare Erfindung
§1
(1) Patentfähig sind alle Erfindungen auf irgendeinem Gebiet der Technik, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Nicht als Erfindung gemäß Absatz (1) sind anzusehen besonders

a) die Entdeckung, die wissenschaftliche Theorie und die mathematische Methode;

b) die ästhetische Schöpfung;

c) der Plan, die Regel oder das Verfahren bezüglich der geistigen Tätigkeit, des Spiels bzw. der Geschäftsführung sowie die Software;

d) das Erscheinenlassen von Informationen.

(3) Die Patentierbarkeit der Aufzählungen im Absatz (2) ist nur in soweit ausgeschlossen, wie das Patent in ihrer Hinsicht ausschließlich in dieser Qualität beansprucht wird.

Neuheit
§2
(1) Neu ist die Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Zum Stand der Technik gehört all das, was vor dem Zeitpunkt der Priorität auf dem Wege einer schriftlichen Mitteilung, einer mündlichen Bekanntgabe und der Übernahme in die Praxis oder auf jegliche andere Art für jeden zugänglich wurde.

(3) Als zum Stand der Technik gehörend ist auch der Inhalt einer inländischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung mit früherer Priorität, die im Anmeldungsverfahren nach dem Prioritätsdatum bekanntgemacht oder angekündigt wurde, anzusehen. Der Inhalt solcher europäischen Patentanmeldungen [§ 84/B Abs. 2] und internationalen Patenanmeldungen [§ 84/P Abs. 1] ist nur unter den in diesem Gesetz gesondert festgelegten Bedingungen [§ 84/D Abs. 2 und § 84/T Abs. 2] als zum Stand der Technik gehörend anzusehen. In Anwendung dieser Bestimmungen gehört die Zusammenfassung nicht zum Inhalt der Anmeldung.

(4) Die Verfügungen in den Absätzen (1)-(3) schließen die Patentierung der Anwendung des zum Stand der Technik gehörenden Materials (der chemischen Verbindung) oder der Mischung im zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers dienenden Heil- oder chirurgischen Verfahren bzw. zur Anwendung im am menschlichen oder tierischen Körper durchführbaren diagnostischen Verfahren nicht aus, wenn die Anwendung in einem solchen Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

§3
In Anwendung von §2 kann als Teil des Standes der Technik nicht in Betracht genommen werden, sollte die Erfindung höchstens sechs Monate vor dem Tag der Priorität an die Öffentlichkeit gelangen, wenn

a) das die Folge eines gegen den Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger begangenen Rechtsverstoßes oder

b) ein Ergebnis davon ist, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf der im Ungarischen Amtsblatt veröffentlichten Mitteilung des Vorsitzenden des Ungarischen Patentamtes angegebenen Ausstellung vorgestellt hat.

Erfindertätigkeit
§4
(1) Auf einer Erfindertätigkeit beruht die Erfindung, wenn sie im Verhältnis zum Stand der Technik für einen Fachmann nicht offensichtlich ist.

(2) Vom Gesichtspunkt der Untersuchung der Erfindertätigkeit ist der Teil des Standes der Technik gemäß §2 Abs. (3) außer Acht zu lassen.

Industrielle Anwendbarkeit
§5
(1) Industriell anwendbar ist die Erfindung, wenn sie in irgendeiner Branche der Industrie oder Landwirtschaft herstellbar oder nutzbar ist.

(2) Nicht als industriell anwendbar sind besonders zu betrachten die Heil- und chirurgischen Verfahren, die der Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers dienen, sowie die am menschlichen oder tierischen Körper durchführbaren diagnostischen Verfahren. Diese Verfügung bezieht sich aber nicht auf das in diesen Verfahren angewandte Produkt - so besonders auf das Material (die chemische Verbindung) und die Mischung.

Patentfähige biotechnologische Erfindungen
§5/A
(1) Erfindungen, die den in den §§ 1 bis 5 festgelegten Anforderungen entsprechen, sind auch dann patentfähig, wenn sie sich auf Erzeugnisse beziehen, die aus biologischem Material bestehen oder dieses enthalten, bzw. auf Verfahren, durch welche biologisches Material hergestellt, verarbeitet oder angewandt wird. Als biologisches Material ist jedes - genetische Informationen enthaltende - Material anzusehen, das selbst zur Fortpflanzung fähig ist oder das in einem biologischen System vermehrt werden kann.

(2) Als Erfindung kann biologisches Material, das von seiner natürlichen Umgebung isoliert wurde oder mit einem technischen Verfahren hergestellt wurde, auch dann angesehen werden, wenn es in der Natur früher schon vorgekommen ist.

(3) In keiner Phase seiner Entstehung und Entwicklung kann der menschliche Körper Gegenstand einer patentfähigen Entwicklung sein, ebenso wenig die bloße Entdeckung irgendeines Teils des menschlichen Körpers, einschließlich der Entdeckung der Sequenz oder Teilsequenz irgendeines Gens.

(4) Die aus dem menschlichen Körper isolierten oder mit einem technischen Verfahren auf eine andere Weise hergestellten Teile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz von Genen, können auch dann Gegenstand einer patentfähigen Erfindung sein, wenn die Struktur eines solchen Teils mit der Struktur eines in der Natur vorkommenden Teils übereinstimmt.

Recht zum Patent
§6
(1) Für eine Erfindung ist ein Patent zu erteilen, wenn

a) die Erfindung die in den §§ 1 bis 5/A  festgelegten Erfordernisse erfüllt und nicht auf Grund der Absätze 2 bis 4 vom Patenschutz ausgeschlossen ist; und

b) ihre Anmeldung den in diesem Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen entspricht.

(2) Die Erfindung ist vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn ihre Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung im Gegensatz zu einer Rechtsvorschrift steht.

(3) Auf Grund von Absatz 2 sind insbesondere vom Patentschutz ausgeschlossen:

a) Verfahren zum Klonen des Menschen;

b) Verfahren zur Änderung der genetischen Identität der menschlichen Keimbahn;

c) Verwendung von menschlichen Embryonen zu gewerblichen oder kommerziellen Zwecken;

d) Verfahren zur Änderung der genetischen Identität von Tieren, wenn den Tieren dadurch Leiden verursacht werden können ohne irgendeinen bedeutenden therapeutischen Vorteil für Menschen oder Tiere zu gewähren;

e) Tiere, die durch das unter Buchstabe d bezeichnete Verfahren entstehen.

(4) Vom Patentschutz ausgeschlossen sind:

a) Pflanzensorten (§ 105 Buchstabe a) und Tierarten;

b) im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.

(5) Auf Pflanzen oder Tiere bezogene Erfindungen können einen Patentschutz erhalten, wenn sich ihre technische Machbarkeit nicht auf irgendeine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt.

(6) Die Pflanzensorten können gemäß den Bestimmungen in Kapitel XIII einen Sortenschutz erhalten.

(7) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch, wenn es in der Gesamtheit aus Kreuzung, Selektion oder einem anderen natürlichen Prozess besteht.

(8) Die Bestimmung in Absatz 4 Buchstabe b berührt nicht die Patentfähigkeit von Erfindungen, die sich auf ein mikrobiologisches oder anderes technisches Verfahren bzw. auf Produkte beziehen, die mithilfe dieser Verfahren gewonnen werden.

(9) Mikrobiologisch ist das Verfahren, das unter Verwendung von mikrobiologischem Material oder an solchem Material durchgeführt wird oder durch das mikrobiologisches Material erzeugt wird.

Kapitel II
Rechte und Pflichten aus der Erfindung und dem Patentschutz
An die Person des Erfinders gebundene und mit der Veröffentlichung der Erfindung verbundene Rechte
§7
(1) Ein Erfinder ist, der die Erfindung geschaffen hat.

(2) Solange ein rechtskräftiges Urteil nichts anderes festlegt, ist die Person als Erfinder zu betrachten, die in der am anerkannten Anmeldungstag eingereichten Anmeldung als Erfinder angeführt ist.

(3) Wenn mehrere zusammen die Erfindung geschaffen haben, ist das Autorenteilverhältnis der Erfinder - mangels einer entgegengesetzten Angabe - als gleich groß zu betrachten.

(4) Solange ein rechtskräftiges Urteil nichts anderes festlegt, ist das in der am anerkannten Anmeldungstag eingereichten Anmeldung angegebene bzw. Absatz (3) gemäße Autorenschaftsverhältnis als maßgebend zu betrachten.

(5) Dem Erfinder gebührt das Recht, daß er in den Patentschriftstücken in dieser Eigenschaft angeführt werde. Zu umgehen ist das Anführen des Namens des Erfinders auf den zur Veröffentlichung gelangenden Patenschriftstücken, wenn das der Erfinder schriftlich beantragt.

(6) Der Erfinder kann gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch gegenüber dem auftreten, der diese Eigenschaft von ihm in Zweifel zieht oder sein personengebundenes Recht im Zusammenhang mit der Erfindung ansonsten verletzt.

(7) Vor der Veröffentlichung der Patentanmeldung darf die Erfindung nur mit der Zustimmung des Erfinders bzw. dessen Rechtsnachfolgers in die Öffentlichkeit gebracht werden.

Der Patentanspruch
§8
(1) Das Patent gebührt dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger.

(2) Solange kein rechtkräftiges Urteil oder kein behördlicher Beschluß etwas anderes festlegt, ist die Person als Anspruchsberechtigte zu betrachten, die die Erfindung mit früherer Priorität angemeldet hat.

(3) Wenn mehrere gemeinsam die Erfindung geschaffen haben, gebührt das Patent den Erfindern bzw. deren Rechtsnachfolgern gemeinsam. Im Falle von mehreren Anspruchsberechtigten ist - mangels einer entgegengesetzten Angabe - das Teilverhältnis des Patentanspruches als gleich groß zu betrachten.

(4) Wenn mehrere unabhängig voneinander die Erfindung geschaffen haben, gebührt das Patent dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger, der das Patent mit früherer Priorität angemeldet hat.

Dienst- und Angestelltenerfindung
§9
(1) Die Diensterfindung ist die Erfindung von demjenigen, dessen Verpflichtung aus dem Arbeitsverhältnis ist, daß er in den Gegenstandsbereich der Erfindung fallende Lösungen ausarbeite.

(2) Eine Angestelltenerfindung ist die Erfindung von demjenigen, der ohne daß das eine Verpflichtung aufgrund seines Arbeitsverhältnisses wäre, eine solche Erfindung ausarbeitet, deren Nutzung in den Tätigkeitsbereich seines Arbeitgebers gehört.

§10
(1) Für die Diensterfindung gebührt das Patent dem Arbeitgeber als Rechtsnachfolger des Erfinders.

(2) Für die Angestelltenerfindung gebührt das Patent dem Erfinder, der Arbeitgeber aber ist zur Nutzung der Erfindung berechtigt. Das Nutzungsrecht des Arbeitgebers ist nicht ausschließlich; der Arbeitgeber darf keine Nutzungsgenehmigung erteilen. Das Nutzungsrecht geht im Falle des Erlöschens des Arbeitbeitgebers oder des Ausscheidens dessen Organisationseinheit auf den Rechtsnachfolger über; ansonsten geht es auf keinen anderen über bzw. ist nicht übertragbar.

§11
(1) Der Erfinder ist verpflichtet, die Dienst- und Angestelltenerfindung, nachdem er sie geschaffen hat, unverzüglich seinem Arbeitgeber bekanntzugeben.

(2) Der Arbeitgeber ist innerhalb von neunzig Tagen nach der Übernahme der Bekanntgabe verpflichtet, sich darüber zu äußern, ob er auf die Diensterfindung Anspruch erhebt bzw. ob er die Angestelltenerfindung nutzen will.

(3) Der Arbeitgeber darf die Angestelltenerfindung nur im Einklang mit dem Recht des Erfinders zur Veröffentlichung nutzen [§7 Absatz (7)].

(4) Über die Diensterfindung kann der Erfinder verfügen, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt oder wenn der Arbeitgeber versäumt, die Erklärung gemäß Absatz (2) zu erteilen.

(5) Für die Angestelltenerfindung gebührt das Patent dem Erfinder unbelastet durch das Nutzungsrecht des Arbeitgebers, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt oder wenn der Arbeitgeber versäumt, die Erklärung gemäß Absatz (2) zu erteilen.

§12
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, innerhalb einer sinnvollen Zeit nach der Übernahme der Bekanntgabe der Diensterfindung die Patentanmeldung durchzuführen; er ist weiterhin verpflichtet, mit der im allgemeinen zu erwartenden Sorgfalt im Interesse des Erwerbs des Patentes vorzugehen.

(2) Der Arbeitgeber kann von der Durchführung der Patentanmeldung absehen oder die Anmeldung zurückziehen, wenn er die Erfindung - neben der Anerkennung, daß sie zum Zeitpunkt der Übernahme der Bekanntgabe ansonsten patentierbar wäre - geheimhält oder als eine ein Geschäftsgeheimnis bildende Lösung nutzt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, über diese Entscheidung den Erfinder zu informieren.

(3) Im Falle eines Streites belastet den Arbeitgeber der Beweis, daß die Lösung zum Zeitpunkt der Übernahme der Bekanntgabe nicht patentierbar war.

(4) Im Falle einer Diensterfindung ist der Arbeitgeber - mit Ausnahme des im Absatz (2) geregelten Falles - vor der die Patenterteilung ausschließenden Verfahrenshandlung oder vor dem absichtlichen Versäumen verpflichtet, dem Erfinder die unentgeltliche Übertragung des Patentanspruches anzubieten, hinsichtlich der Angestelltenerfindung mit der oder ohne die Ausbedingung des zur Geltung kommenden Nutzungsrechtes.

(5) Die im Absatz (4) niedergelegten Verfügungen sind nicht anzuwenden, wenn der Erfinder - bei Beachtung der Verfügungen dieses Gesetzes - schon eine Entlohnung in angemessener Höhe erhalten hat.

Erfindungsgebühr
§13
(1) Im Falle einer Verwertung der Diensterfindung gebührt dem Erfinder die Erfindungsgebühr, wenn

a) die Erfindung durch ein Patent geschützt ist vom Beginn der Verwertung bis zur Einstellung des endgültigen Patentschutzes bzw. - wenn zum Gegenstand der Erfindung ein ergänzender Schutz (§ 22/A) erworben wurde - des ergänzenden Schutzes;

b) der endgültige Patentschutz bzw. - wenn zum Gegenstand der Erfindung ein ergänzender Schutz (§ 22/A) erworben wurde - der ergänzende Schutz der Erfindung wegen des Verzichts des Arbeitgebers oder des Versäumens der Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr aufgehoben wurde, vom Beginn der Verwertung bis zu dem Zeitpunkt, wo das Patent bzw. der ergänzende Schutz wegen Ablauf erloschen wäre;

c) die Erfindung geheim gehalten wird, vom Beginn der Mitteilung bis zum Gelangen der Erfindung an die Öffentlichkeit oder - wenn das später erfolgt - bis zum Ablauf von zwanzig Jahren nach der Bekanntgabe der Erfindung gegenüber dem Arbeitgeber.

(2) Als Verwertung der Diensterfindung ist zu betrachten

a) die Nutzung der Erfindung (§19), darunter auch die Abstandnahme von der Nutzung im Interesse der Schaffung oder Erhaltung einer vorteilhaften Marktlage;

b) die Überlassung der Nutzung auf einen anderen;

c) die volle oder teilweise Übertragung des Patentanspruches oder des Patentes.

(3) Dem Erfinder gebührt die Erfindungsgebühr im Falle der Nutzung, der einzelnen Nutzungsgenehmigungen und der Übertragung je separat sowie auch im Falle der Abtretung der Nutzung ohne Gegenwert und der unentgeltlichen Übertragung. Den Anspruch auf Erfindungsgebühr berührt nicht, wenn in dem Produkt oder in dem Verfahren ein oder mehrere Kriterium/en des Patentanspruches durch vom Erfinder zur Verfügung gestellte, verbesserte Kriterien ersetzt wurden.

(4) Der Arbeitgeber und im Falle eines gemeinsamen Patentes - mangels einer abweichenden Vereinbarung der Patentmitinhaber - der nutzende Patentmitinhaber sind verpflichtet, die Erfindungsgebühr zu zahlen. Im Falle der Genehmigung der Nutzung und der Übertragung kann der Rechtserwerber die Gebührenzahlungsverpflichtung übernehmen.

(5) Die Erfindungsgebühr steht auch im Falle der Verwertung aufgrund des ausländischen Patentes bzw. einer entsprechenden Verwertung aufgrund eines anderen Rechtsschutzes zu; nach der Nutzung aber nur dann, wenn dafür der Erfinder aufgrund eines inländischen Patentes keinen Anspruch auf eine Erfindungsgebühr erheben kann.

(6) Für die Entlohnung des Erfinders ist der mit dem Arbeitgeber, mit dem nutzenden Patentmitinhaber bzw. mit dem Rechtserwerber geschlossene Vertrag - der Erfindungsgebührenvertrag - maßgebend.

(7) Die für die Nutzung zustehende Erfindungsgebühr hat in Proportion zu der Gebühr zu stehen, die - bei Beachtung der gemäß dem Gegenstand der Erfindung auf dem technischen Gebiet entstandenen Verhältnisses des Lizenzverkehrs - aufgrund eines Patentlizenzvertrages für die zur Nutzung der Erfindung gegebene Genehmigung bzw. vom nutzenden Patentmitinhaber zu zahlen wäre.

(8) Im Falle der Genehmigung der Nutzung bzw. der Übertragung des Patentes hat die Erfindungsgebühr in Proportion mit dem Gegenwert der Nutzungsgenehmigung bzw. der Übertragung oder mit dem aus der Nutzungsgenehmigung ohne Gegenwert bzw. aus der unentgeltlichen Übertragung stammenden wirtschaftlichen Vorteil zu stehen.

(9) Bei der Festlegung des Maßes der Erfindungsgebühr ist die Proportion gemäß Absatz (7) und (8) unter Beachtung des Beitrages seitens des Arbeitgebers zur Schaffung der Erfindung und der aus dem Arbeitsverhältnis des Erfinders stammenden Verpflichtungen zu bestimmen. Im Falle einer geheim gehaltenen Erfindung sind auch die den Erfinder infolge des Versäumens des Erwerbens des Schutzes treffenden Nachteile in Rechnung zu nehmen.

Die für die Nutzung der Angestelltenerfindung zustehende Gebühr
§14
(1) Die für die Nutzung der Angestelltenerfindung zustehenden Gebühren ist der Arbeitgeber, bei mehreren Arbeitgebern - mangels ihrer abweichenden Vereinbarung - der nutzende Arbeitgeber verpflichtet zu zahlen.

(2) Für die Entlohnung des Erfinders ist der mit dem Arbeitgeber geschlossene Vertrag maßgebend.

(3) Für das Recht zur Nutzung der Angestelltenerfindung steht eine Gebühr in einem solchen Maße zu, die der Arbeitgeber - bei Beachtung der auf dem technischen Gebiet gemäß dem Gegenstand der Erfindung entstandenen Verhältnisse des Lizenzverkehrs - aufgrund eines Patentlizenzvertrages für die zur Nutzung der Erfindung erteilte Lizenz zu zahlen hätte.

Gemeinsame Regelungen bezüglich der Dienst- und der Angestelltenerfindung
§15
(1) Der Erfindungsgebührenvertrag, der für die im Falle der Nutzung der Angestelltenerfindung zustehende Entlohnung maßgebende Vertrag sowie die im Zusammenhang mit der Dienst- und Angestelltenerfindung stehende und in diesem Gesetz vorgeschriebene Bekanntgabe, Erklärung und Information sind schriftlich niederzulegen.

(2) Die Parteien können von den auf den Honorarvertrag für Erfindungen bezogenen - insbesondere in § 13 Abs. 7 bis 9 festgehaltenen - Bestimmungen im gegenseitigen Einvernehmen abweichen. Es kann auch ein Honorarvertrag für Erfindungen abgeschlossen werden, in dem ein Honorar in festgesetzter Höhe in Verbindung mit den in der Zukunft zur Kreation bzw. zum Verkauf gelangenden Erfindungen des Erfinders vereinbart wird (Honorarvertrag für Erfindungen zwecks Risikoverteilung).

(3) Für den Honorarvertrag für Erfindungen sind in den Fragen, die in diesem Gesetz nicht geregelt sind, die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches verbindlich.

§16
(1) Streitfälle im Zusammenhang mit dem Dienst- oder Angestelltencharakter der Erfindung, mit der Patentierbarkeit der geheim gehaltenen Erfindung und mit der dem Erfinder der Dienst- oder Angestelltenerfindung gebührenden Entlohnung gehören auf den Gerichtsweg.

(2) Das beim Ungarischen Patentamt tätige Sachverständigengremium für gewerblichen Rechtsschutz (§ 114/Z) erteilt Sachverständigengutachten auch in Angelegenheiten in Verbindung mit der Patentfähigkeit von geheim gehaltenen Erfindungen sowie der Vergütung, die dem Erfinder einer Dienst- oder Angestelltenerfindung zusteht.

(3)

§17
Die in den §§ 9 bis 16 enthaltenen Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden, wenn die Erfindung von einem Beamten des öffentlichen Dienstes oder öffentlichen Angestellten oder von einer in einem Dienstverhältnis beschäftigten Person oder von einem Genossenschaftsmitglied, das im Rahmen eines Rechtsverhältnisses mit Arbeitsverhältnischarakter beschäftigt ist, geschaffen wurde.

Entstehen des Patentschutzes
§18
(1) Der Patentschutz entsteht mit der Veröffentlichung der Anmeldung, die Wirkung des Schutzes ist rückwirkend auf den Tag der Anmeldung.

(2) Der mit der Veröffentlichung entstehende Schutz ist vorläufig. Er wird dann endgültig, wenn der Anmelder für die Erfindung ein Patent erhält.

Inhalt des Patentschutzes
§19
(1) Aufgrund des Patentschutzes hat der Patentberechtigte - der Patentinhaber - ausschließliches Recht zur Nutzung der Erfindung.

(2) Auf Grund des ausschließlichen Nutzungsrechts kann der Patentinhaber gegen jede Person auftreten, die ohne seine Zustimmung

a) ein Erzeugnis, das Gegenstand der Erfindung ist, herstellt, gebraucht, in Verkehr bringt oder zum Verkauf anbietet oder die dieses Erzeugnis zu diesem Zweck auf Lager hält oder ins Land einführt;

b) ein Verfahren, das Gegenstand der Erfindung ist, anwendet oder - wenn sie davon weiß bzw. es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass das Verfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht angewendet werden darf - das Verfahren jemandem anders zur Anwendung anbietet;

c) das durch ein Verfahren, das Gegenstand der Erfindung ist, unmittelbar gewonnene Erzeugnis herstellt, gebraucht, in Verkehr bringt oder zum Verkauf anbietet oder zu diesem Zweck auf Lager hält oder ins Land einführt.

(3) Aufgrund des ausschließlichen Nutzungsrechtes kann der Patentinhaber auch gegenüber demjenigen auftreten, der ohne seine Lizenz einer zur Nutzung der Erfindung nicht berechtigten Person eine mit einem wesentlichen Element der Erfindung verbundene Sache (ein Mittel, eine Einrichtung) zum Zwecke der Verwirklichung der Erfindung übergibt oder zur Übergabe anbietet, vorausgesetzt, daß er weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß die Sache zur Verwirklichung der Erfindung geeignet ist bzw. dafür dient.

(4) Die im Absatz (3) niedergelegte Verfügung ist nicht anwendbar, wenn die übergebene oder angebotene Sache eine im Handelsumsatz erhältliche übliche Ware ist, ausgenommen, wenn der Übergeber oder Anbieter dieser Ware den Übernehmer absichtlich zur Verrichtung der im Absatz (2) bestimmten Handlungen veranlaßt.

(5) Bei der Anwendung von Absatz (3) ist nicht als Berechtigter zur Nutzung der Erfindung anzusehen, der - aufgrund Absatz (6) - eine nicht unter die Wirkung des ausschließlichen Nutzungsrechtes gehörende Handlung ausübt.

(6) Das ausschließliche Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf

a) zum Zwecke der Privatnutzung verrichtete bzw. außerhalb des Bereiches der wirtschaftlichen Tätigkeit fallende Handlungen;

b) Handlungen im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Erfindung für experimentelle Zwecke, darunter sind auch die Versuche und Untersuchungen zu verstehen, die zur Genehmigung der Handelseinführung des den Gegenstand der Erfindung bildenden Produkts oder des mit dem den Gegenstand der Erfindung bildenden Verfahren hergestellten Produkts erforderlich sind;

c) zur gelegentlichen Anfertigung des durch einen Arzt verschriebenen Medikamentes in einer Apotheke aufgrund eines Rezeptes und zu weiteren Handlungen im Zusammenhang mit dem so erstellten Medikament.

(7) Das Produkt ist - bis zum entgegengesetzten Beweis - als mit dem patentierten Verfahren hergestellt zu betrachten, wenn das Produkt neu ist oder im großen Maße wahrscheinlich gemacht werden kann, daß das Produkt mit dem patentierten Verfahren hergestellt wurde und der Patentinhaber auch nach der Durchführung der in der gegebenen Lage im allgemeinen zu erwartenden Maßnahmen das tatsächlich angewandte Verfahren nicht bestimmen konnte. Besonders dann kann im großen Maße wahrscheinlich gemacht werden, daß das Produkt mit dem patentierten Verfahren hergestellt wurde, wenn das patentierte Verfahren das einzige bekannt gewordene Verfahren ist.

Versiegen des ausschließlichen Nutzungsrechtes aus dem Patentschutz
§20
Das auf dem Patentschutz basierende ausschließliche Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf weitere Handlungen in Verbindung mit Erzeugnissen, die durch den Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in der Europäischen Gemeinschaft in Verkehr gebracht wurden, es sei denn, es besteht ein berechtigtes Interesse des Patentinhabers, dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersprechen.

Regeln in Bezug auf den Inhalt und die Erschöpfung des Patentschutzes von biotechnologischen Erfindungen
§20/A
(1) Falls der Erfindungsgegenstand ein biologisches Material [§ 5/A Abs. 1] ist, das als Ergebnis der Erfindung charakteristische Merkmale hat, erstreckt sich das auf dem Patentschutz basierende ausschließliche Nutzungsrecht (§ 19) auch auf biologisches Material, das durch Vermehrung oder Vervielfältigung - in identischer oder abweichender Form - von einem den Erfindungsgegenstand bildenden biologischen Material stammt und über identische Merkmale verfügt.

(2) Falls der Erfindungsgegenstand ein Verfahren ist, mit dem als Ergebnis der Erfindung ein biologisches Material [§ 5/A Abs. 1] hergestellt werden kann, das über charakteristische Merkmale verfügt, erstreckt sich das auf dem Patentschutz basierende ausschließliche Nutzungsrecht (§ 19) auch auf das durch ein Verfahren, das Gegenstand der Erfindung ist, unmittelbar erzeugte biologische Material und ferner auch auf biologisches Material, das durch Vermehrung oder Vervielfältigung - in identischer oder abweichender Form - von einem biologischen Material stammt, das durch ein Verfahren, das Gegenstand der Erfindung ist, unmittelbar erzeugt wurde und über identische Merkmale verfügt.

(3) Falls der Erfindungsgegenstand ein Erzeugnis ist, das genetische Informationen enthält oder aus diesen besteht, erstreckt sich das auf dem Patentschutz basierende ausschließliche Nutzungsrecht (§ 19) - mit den in § 5/A Abs. 3 festgelegten Ausnahmen - auch auf Material,

a) in welchem sich das Erzeugnis verkörpert bzw.

b) welches die genetische Information enthält und in welchem es seine Funktion ausübt.

(4) Das auf dem Patentschutz basierende - den Bestimmungen unter Absatz 1 bis 3 entsprechende - ausschließliche Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf biologisches Material, das durch Vermehrung oder Vervielfältigung von biologischem Material hergestellt wurde, welches durch den Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in der Europäischen Gemeinschaft in Verkehr gebracht wurde, wenn die Vermehrung oder Vervielfältigung das notwendige Ergebnis derjenigen Verwendung ist, zu deren Zweck das biologische Material in Verkehr gebracht wurde, vorausgesetzt, das so gewonnene Material wird danach nicht für eine anderweitige Vermehrung oder Vervielfältigung genutzt.

(5) Falls der Patentinhaber oder irgend jemand anders mit seiner ausdrücklichen Zustimmung das Vermehrungsmaterial einer Pflanze an einen Landwirt verkauft oder auf eine andere Weise in Verkehr bringt, so ist dies, abweichend von den Bestimmungen in den Absätzen 1 bis 3, so anzusehen, als habe der Landwirt die Zustimmung zur Verwendung des Ernteguts in seinem eigenen Betrieb zwecks Vermehrung oder Vervielfältigung erhalten.

(6) Für die Höhe und die Bedingungen der Berechtigung, die dem Landwirt auf Grund von Absatz 5 zusteht, sind die Bestimmungen in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz maßgebend.

(7) Falls der Patentinhaber oder irgend jemand anders mit seiner ausdrücklichen Zustimmung ein Zuchttier oder sonstiges tierisches Vermehrungsmaterial an einen Landwirt verkauft oder auf eine andere Weise abgibt, so ist dies, abweichend von den Bestimmungen in den Absätzen 1 bis 3, so anzusehen, als habe der Landwirt die Zustimmung zur Verwendung des unter Patentschutz stehenden Tierbestands zu landwirtschaftlichen Zwecken erhalten. Diese Berechtigung bezieht sich auf die Verwendung des Tieres oder sonstigen tierischen Vermehrungsmaterials zum Zwecke der eigenen landwirtschaftlichen Tätigkeit; sie erstreckt sich jedoch nicht auf den Verkauf, der im Rahmen einer Vermehrungstätigkeit mit kommerziellem Charakter oder zu diesem Zweck erfolgt. Für die Höhe und die Bedingungen dieser Berechtigung des Landwirts sind die Bestimmungen einer gesonderten Rechtsvorschrift maßgebend.

Beschränkungen des Patentrechtes
§21
(1) Ein Vornutzungsrecht gebührt demjenigen, der vor dem Prioritätstag die Herstellung oder Nutzung des Gegenstandes der Erfindung im Inland, im guten Glauben und im Bereich seiner Wirtschaftstätigkeit begonnen hat oder in dessen Interesse ernsthafte Vorbereitungen gemacht hat.

(2) Die Vornutzung ist solange als im guten Glauben zu betrachten, bis bewiesen wird, daß die Vornutzung auf der die mit dem Patent geschützte Erfindung schaffenden Erfindertätigkeit beruht.

(3) Gegenüber dem Vornutzer ist der Patentschutz - bis zum am Tage der Priorität vorhandenen Maße der Herstellung, der Nutzung bzw. der Vorbereitung - unwirksam. Das Vornutzungsrecht kann nur zusammen mit der berechtigten Wirtschaftsorganisation [§685 Punkt c) des BGB] oder deren - die Herstellung, Nutzung bzw. Vorbereitung betreibenden - Organisationseinheit zusammen übertragen werden.

(4) Das Weiternutzungsrecht gebührt demjenigen, der in der Zeit zwischen der Feststellung der Beendigung des Patentschutzes und dem erneuten Ingeltungsetzen die Herstellung oder Nutzung des Gegenstandes der Erfindung im Inland, in dem Bereich seiner wirtschaftlichen Tätigkeit begonnen hat oder in dessen Interesse ernsthafte Vorbereitungen getroffen hat. Für das Weiternutzungsrecht sind die Verfügungen des Absatzes (3) entsprechend anzuwenden.

(5) Die Gültigkeit des Patentschutzes kommt - im Falle der Gegenseitigkeit - hinsichtlich von solchen Verkehrs- und Transportmitteln nicht zur Geltung, die nur auf der Durchfahrt auf dem Gebiet des Landes sind, weiterhin hinsichtlich solcher Waren ausländischen Ursprungs, die im Inland nicht in den Verkehr gelangen. In der Frage der Gegenseitigkeit ist die Stellungnahme des Vorsitzenden des Ungarischen Patentamtes maßgebend.

Dauer des Patentschutzes
§22
Der endgültige Patentschutz dauert zwanzig Jahre lang vom Tage der Anmeldung.

Ergänzender Schutz
§22/A
(1) In den Fällen, unter den Bedingungen und für den Zeitraum gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft erhält der Erfindungsgegenstand einen ergänzenden Schutz, nachdem der Patentschutz mit Ablauf der Schutzdauer erloschen ist.

(2) Die detaillierten Regeln für die Durchführung der in Absatz 1 erwähnten Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft werden in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegt.

(3) Insoweit die in Absatz 1 erwähnten Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft bzw. die in Absatz 2 erwähnte gesonderte Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmen, sind in Angelegenheiten in Verbindung mit ergänzenden Schutzzertifikaten die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden.

Aufrechterhaltung des Patentschutzes
§23
(1) Für die Dauer des Patenschutzes ist jährlich die in einer Sonderrechtsnorm bestimmte Aufrechterhaltungsgebühr zu bezahlen. Die Gebühr ist für das erste Jahr am Tage der Anmeldung und für die weiteren Jahre an dem dem Tag der Anmeldung entsprechenden Kalendertag im voraus fällig.

(2) Die vor der Veröffentlichung der Patentanmeldung fällig gewordene Aufrechterhaltungsgebühr kann während einer Geduldszeit von sechs Monaten gerechnet von der Veröffentlichung, die vor der Erteilung des als Staatsgeheimnis behandelten Patentes fällig gewordene Aufrechterhaltungsgebühr gerechnet von dem Erwachsen des erteilenden Beschlusses in Rechtskraft und die übrigen Aufrechterhaltungsgebühren können auch während einer Geduldszeit von sechs Monaten nach der Fälligkeit bezahlt werden.

Ausmaß des Patentschutzes
§24
(1) Das Ausmaß des Patentschutzes wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Patentansprüche sind aufgrund der Beschreibung und der Zeichnungen zu interpretieren.

(2) Der Patentschutz erstreckt sich auf solche Produkte und Verfahren, in denen die gesamten Kriterien des Patentanspruches verwirklicht werden.

(3) Der Inhalt der Patentansprüche kann nicht ausschließlich auf ihren wortwörtlichen Sinn beschränkt werden; den Patentansprüchen kann aber auch keine solche Bedeutung angeeignet werden, als würden sie lediglich die Richtungslenkung für den Fachmann bei der Bestimmung der zu patentieren gewünschten Erfindung geben.

Rechtsnachfolge
§25
(1) Die Rechte aus der Erfindung und dem Patentschutz können - mit Ausnahme der mit der Person des Erfinders verbundenen Rechte - übergehen, übertragen und belastet werden.

(2) Zur Bestellung einer Hypothek ist die schriftliche Abfassung des Pfandvertrages und die Eintragung der Hypothek in die Patentrolle erforderlich.

Gemeinsamer Patentanspruch und gemeinsames Patent
§26
(1) Wenn das Patent mehrere Patentinhaber hat, kann über seinen eigenen Anteil jeder Patentmitinhaber verfügen. Für den Beteiligungsanteil des Patentmitinhabers haben die übrigen Patentmitinhaber gegenüber Dritten ein Vorkaufsrecht.

(2) Die Erfindung kann von jedem Patentmitinhaber auch allein genutzt werden, er ist aber verpflichtet, seinen Mitinhabern im Verhältnis ihres Beteiligungsanteiles eine entsprechende Gebühr zu bezahlen.

(3) Die Patentmitinhaber können zur Nutzung der Erfindung einem Dritten nur gemeinsam eine Lizenz erteilen. Die Zustimmung kann gemäß den allgemeinen Regelungen des Zivilrechtes durch ein Urteil des Gerichtes ersetzt werden.

(4) Im Zweifelsfalle sind die Beteiligungsanteile der Patentmitinhaber gleich groß. Wenn der eine Patentmitinhaber auf den Patentschutz verzichtet, erstreckt sich auf seinen Anteil das Recht der übrigen Patentmitinhaber im Verhältnis ihrer Beteiligung.

(5) Im Interesse der Erhaltung und des Schutzes des Patentes kann jeder Patentmitinhaber auch selbständig auftreten. Seine Verfahrenshandlungen wirken sich - mit Ausnahme des Vergleiches, der Anerkennung und des Verzichtes auf das Recht - auch auf den Patentmitinhaber aus, der irgendeinen Termin, eine Frist oder Handlung versäumt hat, vorausgesetzt, daß er das Versäumnis später nicht nachgeholt hat.

(6) Wenn die Verfahrenshandlungen der Patentmitinhaber voneinander abweichen, sind diese auch bei Beachtung der sonstigen Daten des Verfahrens zu beurteilen.

(7) Die Kosten im Zusammenhang mit dem Patent belasten die Patentmitinhaber in ihrem Verhältnis untereinander in der Proportion ihres Beteiligungsanteiles. Wenn einer der Patentmitinhaber die ihm zufallenden Kosten trotz Aufforderung nicht bezahlt, kann der die Kosten tragende Patentmitinhaber die Übertragung des Anteiles der säumigen Partei beanspruchen.

(8) Die Regelungen bezüglich des gemeinsamen Patentes sind auch für die gemeinsamen Patentansprüche entsprechend anzuwenden.

Kapitel III
Nutzungsvertrag
Der Nutzungsvertrag
§27
(1) Aufgrund eines Nutzungsvertrages (eines Patentlizenzvertrages) erteilt der Patentinhaber eine Lizenz zur Nutzung der Erfindung, der Nutzende aber ist verpflichtet, dafür eine Gebühr zu zahlen.

(2)-(3)

Rechte und Verpflichtungen der Parteien
§28
(1) Der Patentinhaber garantiert während der ganzen Dauer des Nutzungsvertrages, daß kein Dritter ein solches Recht bezüglich des Patentes hat, das die Nutzung behindert oder einschränkt. Für diese Garantie sind die für die Garantie des Verkäufers für die Übertragung des Eigentumsrechtes maßgebenden Regelungen mit der Abweichung anzuwenden, daß der Nutzer anstelle der Abstandnahme den Vertrag fristlos kündigen kann.

(2) Der Patentinhaber garantiert auch, daß die Erfindung technisch zu verwirklichen ist. Für diese Garantie sind die für die Rechtsfolgen der fehlerhaften Leistung maßgebenden Regeln mit der Abweichung anzuwenden, daß der Nutzer anstelle der Abstandnahme den Vertrag fristlos kündigen kann.

(3) Der Nutzungsvertrag erstreckt sich ohne jede zeitliche und gebietliche Beschränkung auf alle Patentansprüche, auf jede Art und jedes Maß der Nutzung.

(4) Der Nutzungsvertrag erteilt nur im Falle einer ausgesprochenen Ausmachung ein ausschließliches Recht. Im Falle eines ausschließlichen Nutzungsrechtes kann außer dem rechtserwerbenden Nutzer auch der Patentinhaber die Erfindung nutzen, ausgenommen, wenn sie das im Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen haben. Der Patentinhaber kann - bei verhältnismäßiger Herabsetzung der Lizenzgebühr - die Ausschließlichkeit der Nutzungslizenz einstellen, wenn der Nutzer innerhalb der in der gegebenen Situation im allgemeinen zu erwartenden Zeit die Nutzung nicht beginnt.

(5) Der Patentinhaber ist verpflichtet, den Nutzer über die eventuellen Rechte und wichtigen Umstände bezüglich des Patentes zu informieren, er ist aber nur dann verpflichtet, die wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Patentes zu übergeben, wenn sie dazu ausgesprochen eine Vereinbarung getroffen haben.

(6) Der Nutzer darf die Lizenz auf einen Dritten nur dann übertragen bzw. darf er nur dann einem Dritten eine weitere Lizenz zur Nutzung der Erfindung erteilen, wenn das der Patentinhaber ausdrücklich eingeräumt hat.

(7) Für das Aufrechterhalten des Patentes sorgt der Patentinhaber.

Beendigung des Nutzungsvertrages
§29
Der Nutzungsvertrag hört hinsichtlich der Zukunft mit dem Ablauf der im Vertrag festgelegten Zeit oder mit dem Eintreten der im Vertrag bestimmten Umstände sowie dann auf, wenn der Patentschutz aufgehört hat.

Gültigkeit der Verfügungen bezüglich des Nutzungsvertrages
§30
(1) Die Parteien können von den Verfügungen bezüglich des Nutzungsvertrages mit übereinstimmendem Willen abweichen, wenn das Abweichen von keiner Rechtsregel verboten ist.

(2) In den in diesem Gesetz nicht geregelten Fragen sind für den Nutzungsvertrag die Verfügungen des Bürgerlichen Gesetzbuches maßgebend.

Kapitel IV
Patentzwangslizenz
Zwangslizenz wegen Versäumens der Nutzung
§31
Falls der Patentinhaber innerhalb von vier Jahren nach dem Tag der Patentanmeldung bzw. - falls dies die längere Zeitspanne ist - drei Jahren nach der Patenterteilung die Erfindung auf dem Territorium des Landes nicht zur Befriedigung der inländischen Nachfrage genutzt, hierzu keine ernsthaften Vorbereitungen getroffen und auch niemandem anders eine Nutzungserlaubnis erteilt hat, ist der diese beantragenden Person eine Zwangslizenz zu erteilen, es sei denn, der Patentinhaber rechtfertigt sein Versäumnis.

Zwangslizenz wegen Abhängigkeit der Patente
§32
(1) Wenn die patentierte Erfindung ohne Verletzung eines anderen Patentes (des weiteren: behinderndes Patent) nicht zu nutzen ist, ist dem Berechtigten des abhängigen Patentes - auf seinen Antrag - zur Nutzung des behindernden Patentes in dem notwendigen Ausmaß eine Zwangslizenz zu erteilen, vorausgesetzt, daß die Erfindung gemäß des abhängigen Patents im Verhältnis zur Erfindung gemäß dem behindernden Patent ein technisches Vorankommen von beträchtlicher wirtschaftlicher Bedeutung bedeutet.

(2) Der Berechtigte des behindernden Patents kann - wenn für sein Patent aufgrund Absatz (1) eine Zwangslizenz erteilt wird - gemäß den gemeinsamen Regelungen bezüglich der Zwangslizenz darauf Anspruch erheben, daß ihm mit angemessenen Bedingungen eine Lizenz zur Nutzung der Erfindung gemäß dem abhängigen Patent erteilt wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die Bestimmungen des § 33 sind auch dann entsprechend anzuwenden, wenn der Gegenstand des in Kapitel XIII geregelten Sortenschutzes nicht ohne Verletzung irgendeines Patents genutzt werden kann.

Gemeinsame Regelungen für die Zwangslizenz
§33
(1) Wer um eine Zwangslizenz ersucht, hat nachzuweisen, daß die Bedingung für die Erteilung der Zwangslizenz besteht und daß

a) der Patentinhaber unter entsprechenden Bedingungen und auch innerhalb einer sinnvollen Zeit nicht bereit war, freiwillig die Lizenz zur Nutzung der Erfindung zu erteilen, weiterhin, daß

b) er die Erfindung im entsprechenden Ausmaß nutzen kann.

(2) Eine Zwangslizenz kann nur für eine Nutzung, die überwiegend zur Befriedigung der inländischen Nachfrage erforderlich ist, erteilt werden; die Zwangslizenz erteilt kein ausschließliches Recht auf Nutzung. Der Umfang und die Dauer der Zwangslizenz wird - in einem Umfang, der zum Erreichen des Zieles der mit der Zwangslizenz ermöglichten Nutzung erforderlich ist, - durch das Gericht festgelegt; die Zwangslizenz kann mit oder ohne Einschränkungen erteilt werden. Die Zwangslizenz besteht - mit Ausnahme des Falls des Verzichts oder der Rücknahme - bis zum Ablauf des durch das Gericht festgesetzten Zeitraums bzw. bis zum Erlöschen des Patentschutzes. Die Zwangslizenz ist in die Patentrolle einzutragen.

(3) Für die Zwangslizenz steht dem Patentinhaber eine entsprechende Gebühr zu. Die Gebühr wird mangels einer Vereinbarung vom Gericht festgelegt. Die Gebühr hat den wirtschaftlichen Wert der Zwangslizenz auszudrücken, so hat sie besonders im Verhältnis zu der Gebühr zu stehen, die der Zwangslizenzinhaber - bei Beachtung der auf dem technischen Gebiet gemäß des Gegenstandes der Erfindung entstandenen Lizenzverkehrsverhältnisse - aufgrund des mit dem Patentinhaber geschlossenen Nutzungsvertrages gezahlt hätte.

(4) Dem Zwangslizenzinhaber gebühren in Hinsicht auf das Aufrechterhalten des Patentschutzes und der Geltendmachung der Rechte aus dem Schutz übereinstimmende Rechte mit dem Patentinhaber.

(5) Im Falle der Auflösung des Zwangslizenzinhabers, oder des Ausscheidens ihrer Organisationseinheit geht die Zwangslizenz auf den Rechtsnachfolger über. Die für das behindernde Patent erteilte Zwangslizenz kann nur zusammen mit der abhängigen Lizenz übertragen werden. Die Zwangslizenz darf ansonsten auf keinen anderen übergehen bzw. darf nicht übertragen werden. Der Zwangslizenzinhaber kann keine Nutzungslizenz erteilen.

(6) Der Zwangslizenzinhaber kann zu jeder Zeit auf die Zwangslizenz verzichten. Wenn der Zwangslizenzinhaber innerhalb von einem Jahr nach der rechtskräftigen Erteilung der Lizenz die Nutzung der Erfindung nicht beginnt, kann der Patentinhaber die Änderung oder Rücknahme der Zwangslizenz beantragen.

(7) Der Patentinhaber kann die Änderung oder Rücknahme der Zwangslizenz auch dann beantragen, wenn die als Grundlage für die Erteilung der Lizenz dienenden Umstände aufgehört haben und voraussichtlich nicht wieder eintreten. Über die Abänderung oder Rücknahme ist so zu verfügen, daß sie die berechtigten Interessen des Zwangslizenzinhabers nicht verletzen.

Kapitel V
Erfindungs- und Patentmißbrauch
Erfindungsmißbrauch
§34
Wenn der Gegenstand der Patentanmeldung oder des Patentes unberechtigt von der Erfindung eines anderen übernommen wurde, kann der Geschädigte oder dessen Rechtsnachfolger die Feststellung fordern, daß das Patent ganz oder zum Teil ihm gebührt, er kann weiterhin Schadenersatz gemäß den Regelungen der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit fordern.

Patentmißbrauch
§35
(1) Patentmißbrauch begeht, wer die unter Patentschutz stehende Erfindung unberechtigt nutzt.

(2) Der Patentinhaber kann gegenüber dem Mißbrauchenden - im Verhältnis zu den Umständen des Falles - die folgenden zivilrechtlichen Ansprüche erheben:

a) er kann die gerichtliche Feststellung des Erfolgtseins des Patentmißbrauches fordern;

b) er kann das Unterlassen des Patentmißbrauches und das Verbot der weiteren Rechtsverletzung hinsichtlich des Mißbrauchenden fordern;

c) er kann fordern, daß der Mißbrauchende mit einer Erklärung oder auf eine andere entsprechende Art eine Genugtuung erteile und falls notwendig der Genugtuung seitens des Mißbrauchenden oder auf dessen Kosten eine entsprechende Öffentlichkeit zu sichern sei;

d) er kann fordern, daß die den Mißbrauch betreibende Person Daten über die Teilnehmer an der Herstellung und am Handel der vom Patentmißbrauch betroffenen Produkte sowie über die zum Vertrieb solcher Produkte ausgestalteten Geschäftskontakte liefern soll;

e) er kann die Beschlagnahmung der zum Patentmißbrauch genutzten Mittel und der mit dem Patentmißbrauch betroffenen Produkte fordern.

(3) Das Gericht kann im Verhältnis zu den Umständen des Falles auf Antrag des Patentinhabers verfügen, daß den beschlagnahmten Mitteln und Produkten ihr rechtsverletzendes Dasein genommen wird oder - wenn das nicht möglich ist - daß sie vernichtet werden. Das Gericht kann anstelle der Vernichtung auch die Verwertung der beschlagnahmten Mittel und Produkte gemäß den Regelungen der Gerichtsvollziehung verfügen; in diesem Fall beschließt es in einem Urteil über den eingehenden Betrag.

(4) Im Falle eines Patentmißbrauches kann der Patentinhaber gemäß den Regeln der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit auch einen Schadenersatz fordern.

Zollrechtliche Folgen des Patentmissbrauchs
§35/A
Bei einem Missbrauch kann der Patentinhaber - nach den Bestimmungen einer gesonderten Regierungsverordnung - eine Maßnahme der Zollbehörde fordern, um zu verhindern, dass vom Missbrauch betroffene Einfuhrwaren in den Handel gelangen.";

Die Rechte des Anmelders und des Nutzers im Falle eines Patentmißbrauches
§36
(1) Wegen eines Patentmißbrauches kann auch der Anmelder auftreten, dessen Erfindung einen vorläufigen Schutz erhält, aber das Verfahren ist solange auszusetzen, bis rechtskräftig über die Erteilung des Patentes entschieden wird.

(2) Im Falle eines Patentmißbrauches kann aufgrund des Lizenzvertrages der Nutzer den Patentinhaber auffordern, wegen des Unterlassens der Rechtsverletzung die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Wenn der Patentinhaber innerhalb von dreißig Tagen nach der Aufforderung keine Schritte unternimmt, kann der in das Patentregister eingetragene Nutzer im eigenen Namen wegen des Patentmißbrauches auftreten.

Negative Feststellung
§37
(1) Wer befürchtet, daß gegen ihn ein Verfahren wegen Patentmißbrauch eingeleitet wird, kann bis zur Einleitung des Verfahrens die Feststellung beantragen, daß das von ihm genutzte oder zu nutzen gewünschte Produkt oder Verfahren nicht gegen irgendein von ihm angegebenes Patent verstößt.

(2) Der die negative Feststellung besagende rechtskräftige Beschluß schließt aus, daß aufgrund des angegebenen Patents hinsichtlich desselben Produktes oder Verfahrens ein Verfahren wegen Patentmißbrauch eingeleitet werde.

Kapital VI
Aufhören des Patentschutzes
Das Aufhören des vorläufigen Patentschutzes
§38
Der vorläufige Patentschutz hört rückwirkend auf seine Entstehung auf, wenn

a) die Patentanmeldung rechtskräftig abgewiesen wurde;

b) die Aufrechterhaltungsgebühr auch innerhalb der Geduldszeit nicht bezahlt wurde;

c) der Anmelder auf den Schutz verzichtet hat.

Aufhören des endgültigen Patentschutzes
§39
Der endgültige Patentschutz hört auf, wenn

a) die Schutzzeit abläuft am Tage nach dem Ablauf der Schutzzeit;

b) die Aufrechterhaltungsgebühr auch innerhalb der Toleranzzeit nicht bezahlt wurde, am Tage nach der Fälligkeit;

c) der Anmelder auf den Schutz verzichtet hat, am Tage nach dem Eingehen des Verzichtes bzw. zu einem vom Verzichtenden angegebenen früheren Zeitpunkt;

d) das Patent für nichtig erklärt wurde, rückwirkend auf den Tag der Anmeldung.

Erneute Inkraftsetzung des Patentschutzes
§40
(1) Wenn der Patentschutz wegen Versäumen der Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr aufhört, ist das Patent auf Ersuchen des Anmelders oder Patentinhabers neu in Kraft zu setzen.

(2) Die neue Inkraftsetzung des Patentschutzes kann innerhalb von drei Monaten nach dem Ablauf der Toleranzzeit beantragt werden. Innerhalb dieser Frist ist die in der Sonderrechtsnorm festgelegte Gebühr zu zahlen.

Verzicht auf den Patentschutz
§41
 (1) Der im Verzeichnis der Patentanmeldungen angeführte Anmelder bzw. der im Patentregister angeführte Patentinhaber kann mit einer an das Ungarische Patentamt gerichteten schriftlichen Erklärung auf den Patentschutz verzichten.

(2) Wenn der Verzicht das auf einer Rechtsnorm oder einem behördlichen Beschluß bzw. auf einem im Patentregister eingetragenen Nutzungs- oder auf einem sonstigen Vertrag beruhende Recht einer anderen Person berührt oder wenn in das Patentregister ein Prozeß eingetragen ist, ist der Verzicht nur mit der Zustimmung der betroffenen Person gültig.

(3) Verzichten kann man auch auf einzelne Patentansprüche.

(4) Die Rücknahme des Verzichtes auf den Patentschutz hat keine rechtliche Gültigkeit.

Annullierung und Beschränkung des Patentes
§42
(1) Das Patent wird - rückwirkend auf die Entstehung - annulliert, wenn

a) der Gegenstand des Patents nicht den in §6 Absatz (1) Punkt a) bestimmten Bedingungen entsprach;

b) die Beschreibung nicht auf die im Gesetz vorgeschriebene Art und mit der dort vorgeschriebenen Detaillierung [§60 Absatz (1)] die Erfindung aufdeckt;

c) der Gegenstand des Patentes weiter ist als in der am anerkannten Anmeldungstag eingereichten bzw. - im Falle einer Teilung - in der geteilten Anmeldung aufgedeckt wurde;

d) das Patent nicht der Person erteilt wurde, der es laut Gesetz zusteht.

(2) Wenn die Bedingungen für die Annullierung nur zum Teil bestehen, ist das Patent entsprechend einzuschränken.

(3) Der den Antrag auf Annullierung abweisende rechtskräftige Beschluß schließt aus, daß auf derselben faktenmäßigen Grundlage wegen der Annullierung desselben Patents irgendjemand ein neues Verfahren einleite.

Rückforderung der Gebühren
§43
Wenn der endgültige Patentschutz rückwirkend auf seine Entstehung aufhört, kann nur der Teil der durch den Patentinhaber und den Erfinder aufgenommenen Gebühr zurückgefordert werden, den die aus der Nutzung der Erfindung stammenden wirtschaftlichen Vorteile nicht gedeckt haben.

ZWEITER TEIL
VERFAHREN DES UNGARISCHEN PATENTAMTES IN PATENTSACHEN
Kapitel VII
Allgemeine Regeln der Patentverfahren
Befugnis des Ungarischen Patentamtes
§44
(1) Das Ungarische Patentamt ist ein Organ zum Schutz des geistigen Eigentums mit Landeskompetenz, das über einen eigenständigen Aufgaben- und Kompetenzbereich verfügt und von der Regierung geleitet wird. Sein Vorsitzender wird vom Ministerpräsidenten ernannt und abberufen.

(2) In die Kompetenz des Ungarischen Patentamtes gehören die folgenden Patentsachen:

a) die Erteilung des Patents,

b) die Feststellung der Aufhebung und die erneute Inkraftsetzung des Patentschutzes,

c) die Annullierung des Patents,

d) die negative Feststellung,

e) die Interpretierung der Patentbeschreibung,

f) die Registrierung der Patentanmeldungen und der Patente, einschließlich der mit ihrer Aufrechterhaltung verbundenen Fragen,

g) die patentbehördliche Information. 

(3) In den Kompetenzbereich des Ungarischen Patentamts fallen auch Angelegenheiten in Verbindung mit der Anwendung der Bestimmungen in Bezug auf europäische Patentanmeldungen und europäische Patente (Kapitel X/A) sowie internationale Patentanmeldungen (Kapitel X/B).

(4) Das Ungarische Patentamt geht auch in den - durch eine gesonderte Rechtsvorschrift festgelegten - Angelegenheiten in Verbindung mit ergänzenden Schutzzertifikaten vor.

Anwendung der allgemeinen Regeln des Staatsverwaltungsverfahrens
§45
Das Ungarische Patentamt hat in den in seine Befugnis gehörenden Sachen - mit den in diesem Gesetz bestimmten Abweichungen - die Verfügungen des Gesetzes IV vom Jahre 1957 über die allgemeinen Regeln des Staatsverwaltungsverfahrens anzuwenden.

Beschlüsse des Ungarischen Patentamtes
§46
(1) Das Ungarische Patentamt geht in einer Kammer mit drei Mitgliedern im Verfahren der Annullierung, im Verfahren der negativen Feststellung und bei der Interpretierung der Patentbeschreibung vor; die Kammer beschließt mit Stimmenmehrheit.

(2) Sachbeschlüsse sind entscheidende Beschlüsse in der Frage der Patenterteilung, der Feststellung des Erlöschens sowie der erneuten Inkraftsetzung des Patentschutzes, der Erklärung der Nichtigkeit des Patents und der negativen Feststellung sowie - in Anwendung von Kapitel X/A - die in § 84/O aufgeführten Beschlüsse.

(3) Der Beschluß des Ungarischen Patentamtes erwächst mit der Zustellung in Rechtskraft, wenn dessen Abänderung nicht beantragt wird.

(4) Das Patentamt kann seinen in Patentsachen gefaßten Sachbeschluß nur aufgrund eines Abänderungsantrages und nur bis zu dessen Weiterleitung an das Gericht zurückziehen oder ändern. Seine Beschlüsse können nicht im Aufsichtsrechtsbereich für nichtig erklärt oder abgeändert werden, gegen sie ist keine Berufung zulässig.

(5) Das Gericht kann die in den Patentsachen gefaßten Beschlüsse des Ungarischen Patentamtes gemäß den Verfügungen in Kapitel XI abändern.

(6) Der zum Gegenstand der Kostenübernahme gefasste Beschluss des Ungarischen Patentamtes ist unter Anwendung der Vorschriften des Gesetzes Nr. LIII von 1994 über die Zwangsvollstreckung zu vollstrecken.

Feststellung der Sachlage
§47
(1) Das Ungarische Patentamt prüft in dem vor ihm laufenden Verfahren die Tatsachen von Amts wegen, seine Prüfung darf sich nicht auf die Behauptungen oder Anträge der Parteien beschränken. Seinen Beschluß darf es aber nur auf solche Tatsachen und Beweise stützen, in deren Verbindung die Parteien die Möglichkeit hatten, eine Erklärung abzugeben.

(2) Die Partei ist zur Mangelbeseitigung in Verbindung mit den in der Patentsache unterbreiteten Eingaben aufzufordern bzw. zu mahnen.

Termine
§48
(1) Die durch dieses Gesetz bestimmten Termine können nicht verlängert werden. Die Rechtsfolgen des Versäumens dieser Termine treten auch ohne besondere Mahnung ein.

(2) Wo das Gesetz keinen Termin für die Mangelbeseitigung bzw. die Ablegung der Erklärung festlegt, ist für die Partei eine Frist von wenigstens dreißig Tagen anzuberaumen, die auf den vor dem Ablauf unterbreiteten Antrag verlängert werden kann. Eine Terminverlängerung von mehr als drei Monaten bzw. mehr als drei Mal kann nur in besonders begründeten Fällen erteilt werden.

(3) In den Patentverfahren kommen die für die Beendigung des Staatsverwaltungsverfahrens im allgemeinen vorgeschriebenen Fristen nicht zur Geltung.

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand
§49
(1) In den Patentsachen kann - wenn das durch Absatz (5) nicht ausgeschlossen wird - innerhalb von fünfzehn Tagen nach dem versäumten Termin bzw. nach dem letzten Tag der versäumten Frist ein Wiedereinsetzungsantrag unterbreitet werden. In dem Wiedereinsetzungsantrag ist der Grund für das Versäumnis und die Schuldlosigkeit der das Versäumnis wahrscheinlich machenden Umstände vorzutragen.

(2) Wenn das Versäumnis später zur Kenntnis der Partei gelangt ist oder das Hindernis später aufhört, rechnet die Frist vom Zurkenntnisgelangen oder von der Abwendung des Hindernisses. Über sechs Monate hinaus vom versäumten Termin bzw. von dem letzten Tag der versäumten Frist kann kein Wiedereinsetzungsantrag unterbreitet werden.

(3) Im Falle des Versäumens einer Frist ist zusammen mit der Unterbreitung des Wiedereinsetzungsantrages auch die versäumte Handlung nachzuholen oder man kann - wenn das zulässig ist - um die Verlängerung der Frist ersuchen.

(4) Wenn das Ungarische Patentamt dem Wiedereinsetzungsantrag stattgibt, ist die durch die säumige Partei nachgeholte Handlung als innerhalb der Frist geleistet zu betrachten, die zum versäumten Termin abgehaltene Verhandlung aber ist im notwendigen Rahmen zu wiederholen. Im Verhältnis zum Ergebnis der neuen Verhandlung ist auch in der Frage des Aufrechterhaltens des aufgrund der versäumten Verhandlung gefaßten Beschlusses bzw. seiner vollständigen oder teilweisen Zurücknahme zu beschließen.

(5) Die Wiedereinsetzung ist ausgeschlossen

a) im Falle des Versäumens des für die Unterbreitung der Prioritätserklärung vorgeschriebenen Termins [§61 Absatz (2)] bzw. der zur Geltendmachung des Unionsprioritätsanspruches bemessenen Frist von zwölf Monaten,

b) im Falle des Versäumens der für die Ableitung bemessenen Fristen (§62),

c) im Falle des Versäumens der für die Unterbreitung der Ausstellungserklärung bemessenen Frist [§64 Absatz (1) Punkt a)] und der für die Geltendmachung der Ausstellungsbegünstigung bemessenen Frist von sechs Monaten [§3 Punkt b],

d) im Falle des Versäumens der rechtsgültigen Zahlung der Aufrechtserhaltungsgebühren (§23).

Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens
§50
(1) Im Falle des Todes der Partei bzw. der Auflösung der Rechtsperson wird das Patentverfahren solange unterbrochen, bis die Person des Rechtsnachfolgers angemeldet und ausgewiesen wird.

(2) Wenn in der Sache der Berechtigung zur Patentanmeldung bzw. zum Patent ein Prozeß eingeleitet wird, ist das Patentverfahren bis zur rechtskräftigen Beendigung des Prozesses auszusetzen.

Vertretung
§51
(1) Sofern ein internationaler Vertrag nicht abweichend verfügt, ist die ausländische Person in sämtlichen Patentsachen, die in den Kompetenzbereich des Ungarischen Patentamts fallen, verpflichtet, einen Patentanwalt oder Rechtsanwalt mit seiner Vertretung zu beauftragen.

(2) Die die Vertretung ausweisende Vollmacht ist in eine öffentliche Urkunde oder eine Privaturkunde voller Beweiskraft zu fassen. Zur Gültigkeit der dem Patentanwalt oder dem Rechtsanwalt gegebenen Vollmacht ist genügend, wenn diese vom Vollmachtgeber unterschrieben wurde.

(3) Das Ungarische Patentamt bestellt von den Patentanwälten und den Rechtsanwälten einen Sachwalter

a) für den unbekannten Erben oder die sich an einem unbekannten Ort aufhaltende Partei auf Antrag der Gegenpartei,

b) für die über keinen bevollmächtigten Vertreter verfügende ausländische Partei auf Antrag der Gegenpartei.

(4) Absatz 1 und Absatz 3 Buchstabe b sind nicht anzuwenden, wenn die ausländische Person eine natürliche oder juristische Person ist, die ihren Wohn- oder Firmensitz auf dem Territorium eines Mitgliedstaates der Europäischen Union hat.";

(5) Wenn eine Anwendung der Festlegungen in Absatz 3 Buchstabe b bzw. in Absatz 4 nicht zulässig ist und die ausländische Person der in Absatz 1 festgehaltenen Vorschrift nicht nachgekommen ist, wendet das Ungarische Patentamt im Patentverfahren die Bestimmungen von § 68 Abs. 2 bis 4 entsprechend an, unter der Maßgabe, dass es den Antrag wiederum auf Grund der zur Verfügung stehenden Daten bewertet, wenn die am Verfahren als Gegenpartei beteiligte ausländische Partei der in Absatz 1 festgehaltenen Vorschrift nicht nachgekommen ist.

Sprachnutzung
§52
(1) Die Patentverfahren laufen in ungarischer Sprache, die Patentbeschreibung ist mit dem Anspruchspunkt, die Aufschrift der Zeichnung und der Auszug in ungarischer Sprache zu erstellen.

(2) In Patentsachen können auch fremdsprachige Eingaben eingereicht werden, das Ungarische Patentamt kann aber das Einreichen der - im begründeten Falle beglaubigten - ungarischen Übersetzung vorschreiben.

Öffentlichkeit
§53
(1) Bis zur Veröffentlichung der Patentanmeldung dürfen nur der Anmelder, der Vertreter, der Sachverständige bzw. das zur Gutachtenerteilung aufgeforderte Organ Einsicht in die Schriftstücke nehmen. Der Erfinder kann in die Schriftstücke auch dann Einsicht nehmen, wenn nicht er anspruchsberechtigt ist.

(2) Auch nach der Veröffentlichung darf nicht eingesehen werden

a) in die Entwürfe der Beschlüsse, weiterhin in die diese und die Sachverständigengutachten vorbereitenden, den Parteien nicht mitgeteilten Schriftstücke,

b) in die den Namen des Erfinders beinhaltenden Schriftstücke, wenn der Erfinder beantragt hat, daß umgangen werden soll, daß sein Name an die Öffentlichkeit gelangt,

c) in die Staatsgeheimnis bildenden Schriftstücke.

(3) Über die Schriftstücke, in die Einsicht genommen werden kann, gibt das Ungarische Patentamt gegen Erstattung Kopien.

(4) In Patentsachen ist das Verfahren nur dann öffentlich, wenn daran auch eine Gegenpartei teilnimmt.

(5) Der Präsident des Ungarischen Patentamts kann auf Ersuchen des zuständigen Ministers im Interesse der Landesverteidigung bzw. nationalen Sicherheit bzw. auf Grund eines internationalen Vertrags anordnen, dass die Patentanmeldung als Staatsgeheimnis zu behandeln ist. In diesem Fall unterbleiben die Bekanntmachung und das Ausdrucken der Beschreibung.

Kapitel VIII
Patentregistrationen, behördliche Information
Anmeldungsverzeichnis, Patentregister
§54
(1) Das Ungarische Patentamt führt über die Patentanmeldungen ein Verzeichnis und über die Patente ein Register, in die alle Tatsachen und Umstände, die mit den Patentrechten in Verbindung stehen, einzutragen sind. Die europäischen Patente (Kapitel X/A) sind in einem gesonderten Teil der Rolle aufzuführen.

(2) Im Patentregister sind besonders anzuführen

a) die Registernummer des Patentes,

b) die Aktennummer,

c) der Titel des Patentes,

d) der Name (die Bezeichnung) und die Wohnanschrift (der Sitz) des Patentberechtigten,

e) der Name und der Sitz des Vertreters,

f) der Name und die Wohnanschrift des Erfinders,

g) der Tag der Anmeldung,

h) die Priorität,

i) das Datum des das Patent erteilenden Beschlusses,

j) der Betrag der gezahlten Aufrechterhaltungsgebühr und das Datum der Zahlung,

k) die Beendigung des Patentschutzes, deren Rechtstitel und Zeitpunkt sowie die Beschränkung des Patentes,

l) die Nutzungsgenehmigungen.

(3) Gegenüber einem gutgläubigen und für einen Gegenwert Recht erwerbenden Dritten kann auf irgendein mit dem Patent verbundenes Recht nur dann Bezug genommen werden, wenn das in das Patentregister eingetragen wurde.

(4) In das Patentregister kann jeder Einsicht nehmen und über die darin niedergelegten Daten gegen Erstattung eine Abschrift beantragen.

(5) Die Verfügungen von Absatz (3) und (4) sind - nach der Veröffentlichung der Anmeldung - auch für das über die Patentanmeldungen geführte Verzeichnis entsprechend anzuwenden.

Eintragung in das Patentregister
§55
(1) In das über die Patentanmeldungen geführte Verzeichnis und in das Patentregister dürfen nur aufgrund des Beschlusses des Ungarischen Patentamtes und des Gerichtes Eintragungen durchgeführt werden. Aufgrund der im §85 Absatz (1) aufgezählten Beschlüsse darf nur dann eine Eintragung ausgeführt werden, wenn ihnen gegenüber in der vorgeschriebenen Frist kein Abänderungsantrag eingereicht wurde oder in der Sache des Abänderungsantrages der gerichtliche Beschluß in Rechtskraft erwachsen ist.

(2) In der Sache der Kenntnisnahme der mit dem Patentschutz zusammenhängenden Rechte und Tatsachen beschließt das Ungarische Patentamt aufgrund eines schriftlich unterbreiteten Antrages. Dem Antrag ist die als Grundlage dienende öffentliche Urkunde oder die Privaturkunde entsprechender Beweiskraft beizufügen.

(3) Nicht erfüllt werden kann der Antrag aufgrund eines solchen Schriftstückes, das wegen formellem Mangel ungültig ist oder bei dem die in der Rechtsnorm vorgeschriebene behördliche Bewilligung fehlt, weiterhin, wenn wie das aus dem Inhalt des Schriftstückes hervorgeht, die darin niedergelegte Rechtserklärung ungültig ist.

(4) Wenn der Antrag oder dessen Beilagen zu beseitigende Mängel haben, ist die Partei zur Mängelbeseitigung bzw. zur Abgabe einer Erklärung aufzufordern.

Behördliche Information
§56
Das offizielle Blatt des Ungarischen Patentamtes ist das Patentmitteilungsblatt und der Warenzeichenanzeiger, worin besonders die mit den Patentanmeldungen und Patenten verbundenen folgenden Angaben und Tatsachen mitzuteilen sind:

a) in der Datenmitteilung der Name und die Adresse des Anmelders und des Vertreters, die Aktennummer der Anmeldung, der Tag der Anmeldung bzw. der davon abweichende Tag der Priorität, im Falle einer internationalen Anmeldung die Nummer der internationalen Veröffentlichung sowie der Titel der Erfindung;

b) bei der Veröffentlichung der Patentanmeldung außer den im Punkt a) bestimmten Angaben der Name des Erfinders, das internationale Klassenzeichen der Erfindung, der Auszug mit der charakteristischen Darstellung sowie ein Hinweis darauf, ob die Veröffentlichung nach der Erstellung des Berichtes über die Neuheitsforschung erfolgt;

c) nach der Erteilung des Patentes die Registernummer, der Name (die Bezeichnung), die Wohnadresse (der Sitz) des Patentberechtigten, der Name und Sitz des Vertreters, die Aktennummer, der Tag der Anmeldung, der Tag der Priorität des Patentes, der Titel des Patents, das internationale Klassenzeichen des Patentes, der Name und die Wohnanschrift des Erfinders sowie das Datum des das Patent erteilenden Beschlusses;

d) das Aufhören des Patentschutzes, dessen Rechtstitel und Zeitpunkt, die Einschränkung des Patentes sowie die erneute Inkraftsetzung des Patentschutzes.

§56/A
Im Patentblatt und im Warenzeichenanzeiger sind auch die - in den Kapiteln X/A und X/B vorgeschriebenen - behördlichen Hinweise in Verbindung mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten sowie internationalen Patentanmeldungen mitzuteilen.

Kapitel IX
Verfahren zur Erteilung des Patentes
Einreichen und Erfordernisse der Patentanmeldung
§57
(1) Das Verfahren zur Erteilung des Patentes wird mit der beim Ungarischen Patentamt eingereichten Anmeldung eingeleitet.

(2) Die Patentanmeldung hat die einen Anmeldungsantrag, die Patentbeschreibung mit dem Patentanspruch, den Auszug, weiterhin - im Verhältnis zur Notwendigkeit - die Zeichnung und sonstige Beilagen zu beinhalten.

(3) Die Patentanmeldung ist entsprechend den in der Sonderrechtsnorm bestimmten, eingehenden formellen Forderungen entsprechend zu erstellen.

(4) Für die Patentanmeldung ist eine in einer Sonderrechtsnorm bestimmte Anmeldungs- und Forschungsgebühr zu bezahlen; die Gebühr ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tage der Anmeldung zu entrichten.

(5) Wenn die Beilagen der Anmeldung in einer Fremdsprache erstellt wurden, ist die Patentbeschreibung mit Anspruchspunkt, der Auszug und die Zeichnung in ungarischer Sprache innerhalb von vier Monaten nach dem Tage der Anmeldung einzureichen.

(6) Der Anmelder kann bis zur Veröffentlichung - mit entsprechender Anwendung der Verfügungen von §41 - die Patentanmeldung zurückziehen. Das Ungarische Patentamt nimmt das Zurückziehen mit einem Beschluß zur Kenntnis.

Tag der Anmeldung
§58
(1) Der Tag der Patentanmeldung ist der Tag, an dem die beim Ungarischen Patentamt eingegangene Anmeldung wenigstens das Folgende beinhaltet:

a) Hinweis auf den Anspruch hinsichtlich eines Patents;

b) die zur Identifizierung des Anmelders geeigneten Daten,

c) Beschreibung und die Zeichnung, auf die darin Bezug genommen wird, unabhängig davon, ob diese den sonstigen Forderungen entsprechen.

(2) Zur Anerkennung des Anmeldungstages ist genügend, anstelle der Beschreibung und der Zeichnung auf das Prioritätsschriftstück hinzuweisen.

Einheit der Erfindung
§59
In der Patentanmeldung kann nur auf eine Erfindung ein Patent beansprucht werden oder aber eine solche Gruppe von Erfindungen, die ein einziger gemeinsamer Erfindungsgedanke verbindet.

Die Aufdeckung der Erfindung, der Patentanspruch und der Auszug
§60
(1) In der Patentanmeldung ist die Erfindung auf eine solche Art und mit einer solchen Detaillierung aufzudecken, daß sie ein Fachmann aufgrund der Beschreibung und der Zeichnung verwirklichen kann. Die gewerbliche Anwendbarkeit der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung offen gelegt werden.

(2) Falls der Gegenstand der Erfindung ein für die Öffentlichkeit unzugängliches biologisches Material oder dessen Anwendung ist und die Erfindung in der Patentanmeldung nicht gemäß den Bestimmungen von Absatz 1 offen gelegt werden kann, so ist die Erfindung auch dann als auf die in diesem Gesetz vorgeschriebene Weise und mit der entsprechenden Ausführlichkeit offen gelegt anzusehen, vorausgesetzt, dass

a) das biologische Material in Zusammenhang mit den Bestimmungen des § 63 hinterlegt wurde;

b) die am Anmeldetag eingereichte Anmeldung sämtliche wesentlichen Informationen enthält, die dem Anmelder über die Merkmale des hinterlegten biologischen Materials zur Verfügung stehen; und

c) in der Anmeldung die Bezeichnung des verwahrenden Organs und die Hinterlegungsnummer aufgeführt werden.

(3) Im Anspruchspunkt ist das Ausmaß des beanspruchten Patentschutzes eindeutig im Einklang mit der Beschreibung zu bestimmen.

(4) Der Auszug dient ausschließlich dem Zwecke der technischen Information, er ist so sowohl bei der Interpretierung des Ausmaßes des beanspruchten Schutzes als auch bei der Bestimmung des technischen Standes gemäß §2 Absatz (3) außer Acht zu lassen.

Die Priorität
§61
(1) Der die Priorität begründende Tag ist

a) im allgemeinen der Tag der Patentanmeldung (Anmeldungspriorität),

b) in dem durch das zum Schutz des industriellen Eigentum geschaffene Pariser Unionsabkommen bestimmten Fall der Tag der ausländischen Anmeldung (Unionspriorität),

c) der nicht frühere Anmeldungstag als zwölf Monate der früheren, im Gange befindlichen Patentanmeldung identischen Gegenstandsbereiches des Anmelders, wenn im Zusammenhang damit keine andere Priorität geltend gemacht wurde (innere Priorität).

(2) Die Unions- bzw. innere Priorität ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einreichen der Patentanmeldung zu beanspruchen. Das die Unionspriorität begründende Schriftstück ist innerhalb von vier Monaten nach dem Anmeldungstag einzureichen.

(3) Im Falle der Geltendmachung der inneren Priorität ist die frühere Patentanmeldung als zurückgezogen zu betrachten.

(4) In der Patentanmeldung können auch - sofern hierzu die Möglichkeit besteht - für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden.

(5) Die einzelnen in Anspruch genommenen Prioritäten erstrecken sich nur auf jene Teile der Patentanmeldung, welche in der Anmeldung, die der erteilten Priorität zu Grunde liegt, entsprechend § 60 Abs. 1 bis 2 offen gelegt wurden.

(6) Die Verbandspriorität kann - unter den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten sonstigen Bedingungen - auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die ausländische Anmeldung in einem Mitgliedsstaat der Welthandelsorganisation, der nicht unter die Geltung der Pariser Verbandsübereinkunft fällt, oder - im Falle der Gegenseitigkeit - in einem anderen Staat erfolgte. In der Frage der Gegenseitigkeit ist die Stellungnahme des Präsidenten des Ungarischen Patentamts maßgebend.

Ableitung aus der Anmeldung des Gebrauchsmusterschutzes
§62
(1) Wenn der Anmelder früher eine Anmeldung hinsichtlich eines Gebrauchsmusterschutzes eingereicht hat, kann er in seiner innerhalb von zwei Monaten nach dem Tage der Patentanmeldung identischen Gegenstandes Anspruch auf den Tag und die Priorität (Ableitung) der Gebrauchsmusterschutzanmeldung erheben.

(2) Das Einreichen einer abgeleiteten Patentanmeldung ist innerhalb von drei Monaten nach der Rechtskraft des in der Frage der Erteilung des Gebrauchsmusterschutzes gefaßten Beschlusses, spätestens innerhalb von zwanzig Jahren nach dem Tage der Anmeldung des Musterschutzes zulässig.

Deponierung von und Zugang zu biologischem Material
§63
(1) Falls die Erfindung, die auf einem für die Öffentlichkeit unzugänglichen biologischen Material oder dessen Anwendung basiert, in der Patentanmeldung nicht gemäß § 60 Abs. 1 offen gelegt werden kann, so ist eine dahingehende Bestätigung einzureichen, dass das biologische Material spätestens am Tag der Patentanmeldung entsprechend dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke des Patentverfahrens hinterlegt wurde.

(2) Falls das biologische Material nach der Einreichung der Patentanmeldung hinterlegt wurde, ist der Anmeldetag als Hinterlegungsdatum anzusehen.

(3) Die Hinterlegungsbestätigung kann bis zum Ablauf von sechzehn Monaten nach dem frühesten Prioritätstag eingereicht werden.

(4) Das hinterlegte biologische Material ist durch Ausgabe eines Musters zugänglich zu machen:

a) vor der Bekanntmachung der Patentanmeldung denjenigen Personen, die gemäß § 53 Abs. 1 zur Einsichtnahme in die Unterlagen berechtigt sind;

b) zwischen der Bekanntmachung der Anmeldung und der Patenterteilung für jedermann, der dies beantragt oder - auf Antrag des Anmelders - ausschließlich für unabhängige Sachverständige;

c) nach der Patenterteilung für jeden, der dies beantragt, unabhängig von einem Widerruf oder einer Erklärung der Nichtigkeit des Patents.

(5) Die Person, an die das Muster herausgegeben wurde, darf das Muster oder irgendein Material, das sie davon ableitet, bis zum Abschluss des Patenterteilungsverfahrens bzw. bis zum Erlöschen des endgültigen Patentschutzes Dritten nicht zugänglich machen, und darf das Muster oder irgendein davon abgeleitetes Material - mit Ausnahme der Zwangslizenz - nur zu Versuchszwecken gebrauchen, es sei denn, der Anmelder oder der Patentinhaber verzichtet ausdrücklich auf diese bindende Vorschrift. Abgeleitet ist Material, wenn es vom Aspekt der Verwirklichung der Erfindung über wesentliche Merkmale des hinterlegten biologischen Materials verfügt.

(6) Bei Zurückweisung bzw. Rücknahme der Anmeldung oder falls diese als zurückgenommen gilt, ist die Zugänglichmachung - auf Antrag des Anmelders - dahingehend zu beschränken, dass auf das hinterlegte Material nach dem Tag der Patentanmeldung zwanzig Jahre lang nur unabhängige Sachverständige Zugriff nehmen dürfen. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Absatzes 5 anzuwenden.

(7) Der Anmelder kann den in Absatz 4 Buchstabe b bzw. Absatz 6 erwähnten Antrag nur bis zu dem Tag einreichen, an dem die technischen Vorbereitungen zur Bekanntmachung der Patentanmeldung als abgeschlossen anzusehen sind.

(8) Falls das nach Maßgabe der Absätze 1 bis 7 hinterlegte biologische Material bei dem anerkannten verwahrenden Organ nicht mehr zugänglich ist, muss die erneute Hinterlegung des Materials zu den im Budapester Vertrag festgelegten Bedingungen genehmigt werden.

(9) Bei einer erneuten Hinterlegung muss sich der Hinterleger darüber erklären, dass das erneut hinterlegte biologische Material mit dem ursprünglich hinterlegten identisch ist.

(10) Das biologische Material kann auch eine von der Person des Anmelders abweichende Person hinterlegen, vorausgesetzt, der Name und die Adresse des Hinterlegers werden in der Patentanmeldung aufgeführt und der Anmelder fügt eine Erklärung des Hinterlegers bei, in der er seine Zustimmung dazu erteilt, dass der Anmelder in der Patentbeschreibung auf das biologische Material Bezug nimmt und in welcher der Hinterleger dem Anmelder seine unbedingte Zustimmung - neben dem Verzicht auf Widerruf der Zustimmung - auch dazu erteilt, dass das biologische Material gemäß den Absätzen 1 bis 9 zugänglich gemacht wird.

Ausstellungserklärung und Bescheinigung
§64
(1) Der Anmelder kann aufgrund §3 Punkt b) dann darauf Anspruch erheben, daß die Vorstellung seiner Erfindung auf einer Ausstellung bei der Bestimmung des Standes der Technik außer Acht gelassen wird, wenn

a) er seine diesbezügliche Erklärung innerhalb von zwei Monaten nach dem Einreichen der Patentanmeldung ablegt und

b) innerhalb von vier Monaten nach dem Anmeldungstag die Bescheinigung der Direktion der Ausstellung über die Tatsache und den Tag der Ausstellung einreicht.

(2) Der Ausstellungsbescheinigung ist die Beschreibung und falls notwendig die Zeichnung beizufügen, auf der die Direktion die Identität mit der vorgestellten Erfindung bescheinigt.

(3) Die Ausstellungsbescheinigung kann während der Dauer der Ausstellung und nur solange ausgegeben werden, wie die Erfindung oder deren Bekanntgabe auf der Ausstellung zu besichtigen ist.

Die Prüfung nach dem Einreichen der Anmeldung
§65
Das Ungarische Patentamt prüft nach dem Einreichen der Patentanmeldung,

a) ob die Anmeldung den zur Anerkennung des Anmeldungstages vorgeschriebenen Bedingungen (§58) entspricht,

b) ob die Anmeldungs- und Forschungsgebühr [§57 Absatz (4)] bezahlt wurde,

c) ob die Patentbeschreibung, der Auszug und die Zeichnung in ungarischer Sprache eingereicht wurden [§57 Absatz (5)].

§66
(1) Wenn der Anmeldungstag nicht anerkannt werden kann, ist der Anmelder zur Mängelbeseitigung innerhalb von dreißig Tagen aufzufordern.

(2) Im Falle der Mängelbeseitigung in der Frist ist als Anmeldungstag der Eingangstag der Mängelbeseitigung anzuerkennen. Im entgegengesetzten Fall ist die Patentanmeldung als zurückgezogen zu betrachten.

(3) Über den anerkannten Anmeldungstag ist der Anmelder zu verständigen.

(4) Wenn die Anmeldungs- und Forschungsgebühr nicht bezahlt wurde bzw. die Patentbeschreibung, der Auszug und die Zeichnung in ungarischer Sprache nicht eingereicht wurde, mahnt das Ungarische Patentamt den Anmelder hinsichtlich der Mängelbeseitigung innerhalb der durch das Gesetz bestimmten Frist [§57 Absatz (4) und (5)]. Im Falle des Ausbleibens ist die Anmeldung als zurückgezogen zu betrachten.

Datenmitteilung
§67
Über die Patentanmeldung veröffentlicht das Ungarische Patentamt, wenn sie - beim Einreichen oder als Ergebnis der Mängelbeseitigung - die zur Anerkennung des Anmeldungstages vorgeschriebenen Bedingungen befriedigt, in seinem Amtsblatt die in §56 Punkt a) bestimmte behördliche Information (Datenmitteilung).

Formelle Prüfung
§68
(1) Wenn die Patentanmeldung den aufgrund §65 geprüften Bedingungen entspricht, prüft das Ungarische Patentamt die Anmeldung von dem Gesichtspunkt, ob sie die in §57 Absatz (2) und (3) bestimmten formellen Forderungen befriedigt.

(2) Wenn die Anmeldung den aufgrund Absatz (1) geprüften Forderungen nicht entspricht, ist der Anmelder zur Mängelbeseitigung aufzufordern.

(3) Die Patentanmeldung ist abzuweisen, wenn sie trotz der Mängelbeseitigung bzw. der Erklärung nicht die geprüften Forderungen befriedigt. Die Anmeldung kann nur aufgrund des in der Aufforderung genau und bestimmt angegebenen Grundes abgewiesen werden.

(4) Wenn der Anmelder auf die Aufforderung zur Mängelbeseitigung in der bemessenen Frist nicht antwortet, ist die Patentanmeldung als zurückgezogen zu betrachten.

Neuheitsforschung
§69
(1) Wenn die Patentanmeldung den aufgrund §65 geprüften Bedingungen entspricht, führt das Ungarische Patentamt die Neuheitsforschung durch und erstellt aufgrund der Patentansprüche - bei Beachtung der Patentbeschreibung und der Zeichnung - einen Neuheitsforschungsbericht.

(2) In dem Neuheitsforschungsbericht sind die Schriftstücke bzw. Daten anzugeben, die im Zusammenhang mit der in der Patentanmeldung niedergelegten Erfindung im Laufe der Beurteilung der Neuheit und der Erfindertätigkeit in Betracht genommen werden können.

(3) Der Neuheitsforschungsbericht ist zusammen mit den Kopien der berufenen Schriftstücke dem Anmelder zu schicken.

(4) Über die Verrichtung der Neuheitsforschung ist zusammen mit der Veröffentlichung - oder, wenn der Forschungsbericht später fertig wird, zu einer Sondergelegenheit - eine behördliche Information im Amtsblatt des Ungarischen Patentamtes mitzuteilen.

Veröffentlichung
§70
(1) Die Patentanmeldung ist mit Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Tage der frühesten Priorität zu veröffentlichen.

(2) Auf Antrag des Anmelders kann die Patentanmeldung auch zu einem früheren Zeitpunkt veröffentlicht werden, wenn sie den aufgrund §65 geprüften Bedingungen entspricht.

(3) Zur Veröffentlichung kommt es mit der Mitteilung der im §56 Punkt b) bestimmten behördlichen Information im Amtsblatt des Ungarischen Patentamtes.

(4) Der Anmelder ist über die Veröffentlichung zu informieren.

Bemerkung
§71
(1) In dem Verfahren zur Erteilung des Patentes kann nach der Veröffentlichung jeder Bemerkungen beim Ungarischen Patentamt in der Hinsicht einreichen, daß die Erfindung bzw. deren Anmeldung irgendeiner in diesem Gesetz bestimmten Bedingung hinsichtlich der Patentierbarkeit nicht entspricht.

(2) Die Bemerkung ist bei der sich auf die beanstandete Bedingung erstreckenden Prüfung in Betracht zu nehmen.

(3) Die eine Bemerkung einreichende Person ist im Verfahren zur Erteilung des Patentes keine Partei. Die Person ist über das Ergebnis der Bemerkung zu verständigen.

Änderung und Teilung
§72
(1) Die Patentanmeldung darf mit der Einführung eines neuen Inhaltes nicht so verändert werden, daß ihr Gegenstand weiter werde, als in der am Tage der Anmeldung eingereichten Anmeldung aufgedeckt wurde.

(2) Der Anmelder kann - im in Absatz (1) bestimmten Rahmen - bis zur Rechtskraft des in der Frage der Erteilung des Patents gefaßten Beschlusses die Patentbeschreibung, den Patentanspruch und die Zeichnung ändern.

§73
(1) Wer für mehrere Erfindungen Patentschutz in einer Anmeldung beansprucht hat, kann bis zur Rechtskraft des das Patent erteilenden Beschlusses die Anmeldung mit dem Beibehalten des Anmeldungstages und der eventuellen früheren Priorität teilen.

(2) Für die Teilung ist eine in einer Sonderrechtsnorm bestimmte Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach dem Einreichen des Antrages zu zahlen.

(3) Wenn beim Einreichen des Antrages die Teilungsgebühr nicht bezahlt wurde, mahnt das Ungarische Patentamt den Anmelder zu der innerhalb der in Absatz (2) bestimmten Frist erfolgenden Mangelbeseitigung. Im Falle des Ausbleibens der Mangelbeseitigung ist der Teilungsantrag als zurückgezogen zu betrachten.

Sachliche Prüfung
§74
(1) Das Ungarische Patentamt verrichtet aufgrund eines besonderen Antrages des Anmelders die sachliche Prüfung der veröffentlichten Patentanmeldung.

(2) Die sachliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob die Erfindung

a) die in den §§ 1 bis 5/A festgelegten Anforderungen erfüllt und nicht auf Grund von § 6 Abs. 2 bis 4 vom Patentschutz ausgeschlossen ist,

b) die Anmeldung den in diesem Gesetz festgelegten Bedingungen entspricht.

§75
(1) Die sachliche Prüfung kann gleichzeitig mit dem Einreichen der Patentanmeldung bzw. danach spätestens bis zum Verlauf von sechs Monaten nach dem Tag der über die Verrichtung der Neuheitsforschung mitgeteilten behördlichen Information [§69 Absatz (4)] beantragt werden. Das Ausbleiben dieses Antrages ist so zu betrachten, daß der Anmelder auf den vorläufigen Patentschutz verzichtet hat.

(2) Die Rückziehung des Antrages auf sachliche Prüfung hat keine Rechtsgültigkeit.

(3) Bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Einreichen des Antrages ist die in der Sonderrechtsnorm festgelegte Prüfungsgebühr zu bezahlen.

(4) Wenn beim Einreichen des Antrages die Prüfungsgebühr nicht bezahlt wurde, mahnt das Ungarische Patentamt den Anmelder zur Mangelbeseitigung innerhalb der in Absatz (3) bestimmten Frist. Das Ausbleiben der Mangelbeseitigung ist so zu betrachten, daß der Anmelder seine Patentanmeldung zurückgezogen bzw. auf den vorläufigen Patentschutz verzichtet hat.

(5) Die Prüfungsgebühr ist - auf Antrag - zurückzuzahlen, wenn der Anmelder vor dem Tag der über die Verrichtung der Neuheitsforschung mitgeteilten behördlichen Information die Patentanmeldung zurückzieht oder auf den vorläufigen Patentschutz verzichtet.

§76
(1) Wenn die Patentanmeldung den aufgrund §74 Absatz (2) geprüften Forderungen nicht entspricht, ist der Anmelder - nach Art der Beanstandung - zur Mangelbeseitigung, zum Abgeben der Erklärung bzw. zur Teilung der Anmeldung aufzufordern.

(2) Die Patentanmeldung ist ganz oder zum Teil abzuweisen, wenn sie trotz Mangelbeseitigung bzw. Erklärung nicht die geprüften Forderungen befriedigt.

(3) Die Anmeldung darf nur aufgrund der in der Aufforderung genau, entschieden angegebenen und entsprechend dargelegten Gründe abgewiesen werden. Falls notwendig ist eine neue Aufforderung herauszugeben.

(4) Wenn der Anmelder auf die Aufforderung nicht antwortet bzw. die Anmeldung nicht teilt, ist das so zu betrachten, daß er auf den vorläufigen Patentschutz verzichtet hat.

Patenterteilung
§77
(1) Wenn die Erfindung und die Patentanmeldung allen in den Prüfungsbereich gehörenden Forderungen [§74 Absatz (2)] entspricht, erteilt das Ungarische Patentamt für den Gegenstand der Anmeldung ein Patent.

(2) Vor der Patenterteilung ist die als Grundlage der Erteilung dienende Variante der Patentbeschreibung, des Patentanspruches und der Zeichnung dem Anmelder zu schicken, der sich innerhalb von drei Monaten dazu äußern kann, ob er mit dieser Variante einverstanden ist.

(3) Wenn der Anmelder einverstanden ist oder sich nicht äußert, kommt es zur Patenterteilung aufgrund der geschickten Beschreibung, des Patentanspruches und der Zeichnung. Wenn der Anmelder eine Änderung veranlaßt oder eine neue Beschreibung, neuen Patentanspruch oder neue Zeichnung einreicht, entscheidet über deren Berücksichtigung bei der Festlegung der endgültigen Variante das Ungarische Patentamt.

(4) Vor der Patenterteilung ist eine in einer Sonderrechtsnorm bestimmte Erteilungs- und Ausdruckgebühr innerhalb der für die Erklärung gemäß Absatz (2) bemessenen Frist von drei Monaten zu zahlen. Das Versäumen der Zahlung ist so zu betrachten, daß der Anmelder auf den vorläufigen Patentschutz verzichtet hat.

§78
(1) Das Ungarische Patentamt gibt nach der Patenterteilung eine Patenturkunde heraus. Dieser fügt es die ausgedruckte Patentbeschreibung mit dem Patentanspruch und die Zeichnung bei.

(2) Die Patenterteilung ist in das Patentregister (§54) einzutragen und darüber ist eine behördliche Information im Amtsblatt des Ungarischen Patentamtes zu veröffentlichen (§56).

Kapitel X
Sonstige Patentverfahren
Verfahren zur Feststellung der Einstellung und zur erneuten Inkraftsetzung
§79
(1) Das Ungarische Patentamt stellt die Einstellung des vorläufigen Patentschutzes aufgrund §38 Punkte b) und c) sowie des endgültigen Patentschutzes aufgrund §39 Punkte b) und c) fest; weiterhin setzt es den Patentschutz aufgrund §40 erneut in Kraft.

(2) Die Feststellung der Einstellung des Patentschutzes und die erneute Inkraftsetzung sind in das Anmeldungsverzeichnis bzw. das Patentregister (§54) einzutragen und eine behördliche Information darüber ist im Amtsblatt des Ungarischen Patentamtes (§56) zu veröffentlichen.

Annullierungsverfahren
§80
(1) Die Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann jedermann auf der Grundlage von § 42 - mit der in Absatz 2 festgelegten Ausnahme - gegenüber dem Patentinhaber beantragen.

(2) Auf Grund von § 42 Abs. 1 Buchstabe d kann die Erklärung der Nichtigkeit des Patents von der Person beantragt werden, der dieses laut Gesetz zustünde.

(3) Der Annullierungsantrag ist um ein Exemplar mehr, als es Patentanmelder gibt, beim Ungarischen Patentamt einzureichen. In dem Antrag sind die als Grundlage der Annullierung dienenden Gründe anzugeben und die urkundlichen Beweise beizufügen.

(4) Für den Annullierungsantrag ist die in einer Sonderrechtsnorm bestimmte Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach dem Einreichen des Antrages zu zahlen.

(5) Sollte der Annullierungsantrag nicht den im Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen, ist der Antragsteller der Annullierung zur Mangelbeseitigung aufzufordern; sollte er aber die Antragsgebühr nicht bezahlen, ist er zur Nachholung innerhalb der im Gesetz bestimmten Frist zu mahnen. Im Falle des Ausbleibens ist der Annullierungsantrag als zurückgezogen zu betrachten.

§81
(1) Das Ungarische Patentamt fordert den Patentinhaber im Zusammenhang mit dem Annullierungsantrag zur Abgabe einer Erklärung auf, dann beschließt es nach einer schriftlichen Vorbereitung aufgrund einer mündlichen Verhandlung über die Annullierung, Einschränkung des Patents oder die Abweisung des Antrages.

(2) Mehrere gegen ein Patent gerichtete Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit sind nach Möglichkeit in einem Verfahren zu erledigen.

(3) Im Falle der Zurücknahme des Annullierungsantrages kann das Verfahren von Amts wegen fortgesetzt werden.

(4) Zum Tragen der Verfahrenskosten hinsichtlich der Annullierung ist die unterliegende Partei zu verpflichten.

(5) Die Annullierung oder Einschränkung des Patentes ist in das Patentregister (§54) einzutragen und darüber ist eine behördliche Information im Amtsblatt des Ungarischen Patentamtes zu veröffentlichen (§56).

Negatives Feststellungsverfahren
§82
(1) Der Antrag zur negativen Feststellung (§37) ist um ein Exemplar mehr, als es Patentinhaber gibt, beim Ungarischen Patentamt einzureichen. Dem Antrag sind die Beschreibung und Zeichnung des genutzten oder zu nutzen gewünschten Produktes oder Verfahrens sowie des angegebenen Patentes beizufügen.

(2) Ein Antrag auf negative Feststellung kann nur im Hinblick auf ein Patent bzw. ein genutztes oder zu nutzen beabsichtigtes Produkt oder Verfahren eingereicht werden.

(3) Für den Antrag auf negative Feststellung ist die in einer Sonderrechtsnorm festgelegte Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach dem Einreichen des Antrages zu zahlen.

(4) Sollte der Antrag auf negative Feststellung nicht den im Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen, ist der Antragsteller der negativen Feststellung zur Mangelbeseitigung aufzufordern; sollte er aber die Antragsgebühr nicht bezahlen, ist er zur Nachholung innerhalb der im Gesetz bestimmten Frist zu mahnen. Im Falle des Ausbleibens ist der Antrag auf negative Feststellung als zurückgezogen zu betrachten.

§83
(1) Das Ungarische Patentamt fordert den Patentinhaber im Zusammenhang mit dem Antrag auf negative Feststellung zur Abgabe einer Erklärung auf, dann beschließt es nach einer schriftlichen Vorbereitung aufgrund einer mündlichen Verhandlung darüber, ob es dem Antrag auf negative Feststellung stattgibt oder den Antrag abweist.

(2) Die Kosten des negativen Feststellungsverfahrens trägt der Antragsteller.

Interpretierung der Patentbeschreibung
§84
Sollte in der Frage der Interpretierung der Patentbeschreibung ein Streit aufkommen, erteilt das Ungarische Patentamt auf Ersuchen des vorgehenden Gerichtes oder einer sonstigen Behörde ein Gutachten.

DRITTER TEIL
BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DAS EUROPÄISCHE PATENTSYSTEM UND DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS
Kapitel X/A
Bestimmungen in Bezug auf europäische Patentanmeldungen und europäische Patente
Allgemeine Bestimmungen
§84/A
Im Sinne dieses Gesetzes ist

a) ein europäisches Patent: ein Patent, das auf der Grundlage des Münchener Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (im Weiteren: Übereinkommen) erteilt wurde;

b) eine europäische Patentanmeldung: eine auf der Grundlage des Übereinkommens erfolgte - auf die Erteilung eines europäischen Patents gerichtete - Patentanmeldung.

§84/B
(1) Auch mit einer sich auf das Territorium der Republik Ungarn erstreckenden Geltung können europäische Patentanmeldungen eingereicht und europäische Patente erteilt werden.

(2) Die Festlegungen der §§ 84/D bis 84/O sind auf europäische Patentanmeldungen anzuwenden, welche die Republik Ungarn bezeichnen, sowie auf europäische Patente, die mit einer sich auf die Republik Ungarn erstreckenden Geltung erteilt wurden.

(3) Bei Abweichungen zwischen dem Übereinkommen und diesem Gesetz sind auf die europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patente die Bestimmungen des Übereinkommens anzuwenden.

Einreichung europäischer Patentanmeldungen
§84/C
(1) Europäische Patentanmeldungen können - mit Ausnahme der durch Teilung entstehenden europäischen Patentanmeldungen - auch beim Ungarischen Patentamt eingereicht werden.

(2) Eine europäische Patentanmeldung muss beim Ungarischen Patentamt eingereicht werden, wenn der Anmelder ungarischer Staatsangehöriger ist bzw. seinen Wohnsitz oder Sitz im Inland hat, es sei denn, die europäische Patentanmeldung macht die Priorität einer wenigstens zwei Monate früher beim Ungarischen Patentamt eingereichten Patentanmeldung geltend, deren Behandlung als Staatsgeheimnis durch den Präsidenten des Ungarischen Patentamts angeordnet wurde.

(3) Europäische Patentanmeldungen können in jeder im Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache beim Ungarischen Patentamt eingereicht werden, vorausgesetzt, dass die Anmeldung in ungarischer Sprache oder in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts mindestens Folgendes enthält:

a) einen Hinweis auf den europäischen Patentanspruch;

b) die zur Identifizierung des Anmelders geeigneten oder eine Kontaktaufnahme mit dem Anmelder ermöglichenden Daten.

Geltung der europäischen Patentanmeldung
§84/D
(1) Eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldetag das Europäische Patentamt anerkannt hat, ist als mit identischer Geltung wie die beim Ungarische Patentamt mit demselben Anmeldetag eingereichte Patentanmeldung anzusehen, wobei sie die für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommene Priorität beibehält.

(2) In Anwendung von § 2 Abs. 3 ist die Bekanntmachung einer europäischen Patentanmeldung in dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt oder die Bekanntmachung, die auf der Grundlage des Übereinkommens auch in dieser Frage die Bekanntmachung in dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ersetzt, als mit identischer Geltung wie die Bekanntmachung in dem Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt anzusehen (§ 70).

(3) Nach der Bekanntmachung der europäischen Patentanmeldung ermöglicht auch das Ungarische Patentamt die Einsichtnahme in ihren bekanntgemachten Inhalt und gewährleistet den Zugang zu den auf die europäische Patentanmeldung bezogenen Eintragungen des europäischen Patentregisters.

Mit der Bekanntmachung der europäischen Patentanmeldung entstehender vorläufiger Schutz
§84/E
(1) Mit der Bekanntmachung der europäischen Patentanmeldung entsteht in der Republik Ungarn ein - vorläufiger - Patentschutz zu dem Zeitpunkt, an dem das Ungarische Patentamt in seinem Amtsblatt (§§ 56 bis 56/A) den behördlichen Hinweis auf die Einreichung der ungarischsprachigen Übersetzung der Patentansprüche mitgeteilt hat.

(2) Das Ungarische Patentamt teilt den in Absatz 1 festgelegten behördlichen Hinweis mit, wenn der Anmelder einen dahingehenden Antrag eingereicht hat. Dem Antrag ist die ungarische Übersetzung der bekanntgemachten Patentansprüche beizufügen.

(3) Die ungarische Übersetzung des Antrags und der Patentansprüche ist entsprechend den in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegten detaillierten Formerfordernissen anzufertigen.

(4) Für die Bekanntmachung der Übersetzung der Patentansprüche ist die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach der Eintragung des Antrags zu zahlen.

(5) Das Ungarische Patentamt prüft den Antrag unter dem Aspekt, ob er die in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Erfordernisse erfüllt. Dabei geht es unter entsprechender Anwendung von § 68 Abs. 2 bis 4 vor.

(6) Falls die Gebühr für die Bekanntmachung der Patentansprüche nicht bei Einreichung des Antrags gezahlt wurde, macht das Ungarische Patentamt den Anmelder auf die innerhalb der in Absatz 4 festgelegten Frist erfolgende Mängelbeseitigung aufmerksam. Eine Nichterfüllung ist so anzusehen, als habe der Anmelder seinen Antrag zurückgenommen.

(7) Nach der Mitteilung des in Absatz 1 festgelegten behördlichen Hinweises ermöglicht das Ungarische Patentamt die Einsichtnahme in die ungarischsprachige Übersetzung der Patentansprüche.

(8) Das Ungarische Patentamt führt in einem gesonderten Verzeichnis auf, dass mit der Bekanntmachung der europäischen Patentanmeldung ein vorläufiger Schutz gemäß den Bestimmungen von Absatz 1 entstanden ist. Dieses Verzeichnis kann von jedermann eingesehen werden.

Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung
§84/F
(1) Wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 oder Artikel 90 Absatz 3 des Übereinkommens als zurückgenommen gilt, kann das Ungarische Patentamt auf Antrag des Anmelders aufgrund von Kapitel IX dieses Gesetzes - zu den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten Bedingungen - das Verfahren zur Erteilung des Patents einleiten.

(2) Die Anmelde- und Recherchengebühr [§ 57 Abs. 4] ist innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung des Antrags gemäß Absatz 1 oder - wenn der Antrag nicht beim Ungarischen Patentamt eingereicht wurde - nach seinem Eingang zu entrichten.

(3) Wenn die europäische Patentanmeldung in einer Fremdsprache erstellt wurde, ist die ungarischsprachige Übersetzung der Anmeldung innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung des Antrags gemäß Absatz 1 oder - wenn der Antrag nicht beim Ungarischen Patentamt eingereicht wurde - nach seinem Eingang beim Ungarischen Patentamt einzureichen. Diese Übersetzung ist in Anwendung der Bestimmungen von Kapitel IX als eine gemäß § 57 Abs. 5 eingereichte Übersetzung anzusehen.

(4) Wenn der Anmelder für den im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt geänderten Wortlaut der europäischen Patentanmeldung die Anwendung von Absatz 1 beantragt, sind auf die Übersetzung dieses geänderten Wortlautes die Bestimmungen in Absatz 3 anzuwenden.

(5) Wenn der Antrag gemäß Absatz 1 nicht beim Ungarischen Patentamt eingereicht wurde, ist der Anmelder vom Eingang des Antrags - mit gleichzeitiger Übersendung der in § 66 Abs. 4 vorgeschriebenen Erinnerung - zu unterrichten.

(6) Auf das nach Maßgabe des Absatzes 1 eingeleitete Verfahren sind im Übrigen die Bestimmungen des Kapitels IX entsprechend anzuwenden.

Geltung des europäischen Patents
§84/G
Das europäische Patent hat dieselbe Geltung wie ein durch das Ungarische Patentamt erteiltes Patent. Ein europäisches Patent gilt mit der Bekanntmachung der Mitteilung über seine Erteilung im Europäischen Patentblatt als erteilt.

Übersetzung der europäischen Patentschrift
§84/H
(1) Az europäisches Patent tritt in der Republik Ungarn in Kraft, wenn der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung seiner Erteilung im Europäischen Patentblatt beim Ungarischen Patentamt die ungarischsprachige Übersetzung des europäischen Patents einreicht. Eine diesbezügliche Nichterfüllung ist Kraft dieses Gesetzes so anzusehen, als sei der Schutz des europäischen Patents in der Republik Ungarn von seiner Entstehung an unwirksam.

(2) Die Übersetzung der europäischen Patentschrift ist entsprechend den in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegten detaillierten Formerfordernissen anzufertigen und einzureichen.

(3) Für die Bekanntmachung und den Druck der Übersetzung ist die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Übersetzung zu entrichten.

(4) Das Ungarische Patentamt prüft die Übersetzung der europäischen Patentschrift unter dem Aspekt, ob sie die in Absatz 2 festgelegten Erfordernisse erfüllt. Dabei geht es unter entsprechender Anwendung von § 68 Abs. 2 bis 4 vor, mit der Abweichung, dass in den durch § 68 Abs. 3 und 4 geregelten Fällen die ungarischsprachige Übersetzung als nicht eingereicht anzusehen ist.

(5) Falls bei der Einreichung der Übersetzung die Bekanntmachungs- und Druckkostengebühr der Übersetzung nicht gezahlt wurde, macht das Ungarische Patentamt den Anmelder auf die innerhalb der in Absatz 3 festgelegten Frist erfolgende Mängelbeseitigung aufmerksam. Eine Nichterfüllung ist so anzusehen, als sei die ungarischsprachige Übersetzung nicht eingereicht worden.

(6) Das europäische Patent ist - mit den im europäischen Patentregister aufgeführten Daten - im Sonderteil der Patentrolle (§ 54) einzutragen, wenn die ungarischsprachige Übersetzung seines Wortlauts vorschriftsmäßig eingereicht wurde.

(7) Über die Einreichung der ungarischsprachigen Übersetzung teilt das Ungarische Patentamt in seinem Amtsblatt (§§ 56 bis 56/A) einen Hinweis mit.

(8) Die ungarischsprachige Übersetzung der europäischen Patentschrift lässt dass Ungarische Patentamt ausdrucken.

§84/I
Die Bestimmungen des § 84/H sind auch auf europäische Patente anzuwenden, die als Ergebnis des Einspruchsverfahrens mit Änderungen aufrecht erhalten werden.

Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents
§84/J
(1) Wenn gemäß der ungarischsprachigen Übersetzung (§§ 84/E, 84/H und 84/I) der europäischen Patentanmeldung und der Patentansprüche bzw. der Beschreibung des europäischen Patents der Schutzbereich des Patents enger ist als der gemäß den in der Verfahrenssprache vor dem Europäischen Patentamt erstellten Patentansprüchen bzw. Beschreibungen, ist der Schutzbereich des Patents gemäß der ungarischsprachigen Übersetzung festzulegen.

(2) Die Bestimmung in Absatz 1 ist in der Frage der Erklärung der Nichtigkeit eines europäischen Patents nicht anwendbar.

§84/K
(1) Der Anmelder bzw. der Patentinhaber kann jederzeit die Berichtigung der ungarischsprachigen Übersetzung (§§ 84/E, 84/H und 84/I) der Patentansprüche bzw. der Beschreibung beantragen. Der Schutz gemäß der berichtigten Übersetzung wird erst dann rechtswirksam, wenn das Ungarische Patentamt den behördlichen Hinweis auf die Berichtigung der Übersetzung mitgeteilt hat.

(2) Auf den Berichtigungsantrag und seine Anlagen sind die Festlegungen in § 84/E Abs. 2 und 3 bzw. § 84/H Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Für die Bekanntmachung der berichtigten Übersetzung ist die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung des Antrags auf Berichtigung der ungarischsprachigen Übersetzung der Beschreibung zu entrichten.

(4) Das Ungarische Patentamt prüft den Antrag unter dem Aspekt, ob er die in Absatz 2 festgelegten Erfordernisse erfüllt. Dabei geht es unter entsprechender Anwendung von § 68 Abs. 2 bis 4 vor.

(5) Falls die Gebühr für die Bekanntmachung der Berichtigung nicht bei Einreichung des Antrags gezahlt wurde, macht das Ungarische Patentamt den Anmelder auf die innerhalb der in Absatz 3 festgelegten Frist erfolgende Mängelbeseitigung aufmerksam. Eine Nichterfüllung ist so anzusehen, als habe der Anmelder seinen Antrag zurückgenommen.

(6) Gegenüber demjenigen, der vor dem Tag der Mitteilung des in Absatz 1 geregelten behördlichen Hinweises im Inland, im guten Glauben und im Bereich seiner Wirtschaftstätigkeit mit einer Benutzung begonnen hat, die gemäß der früheren Übersetzung nicht gegen das Patent verstößt, oder im Interesse einer solchen Benutzung ernsthafte Vorbereitungen getroffen hat, ist der Schutz des europäischen Patents - bis zu dem am Tag der Mitteilung des in Absatz 1 geregelten behördlichen Hinweises bestehenden Umfang der Benutzung bzw. Vorbereitung- unwirksam. Die hierauf basierende Berechtigung kann nur zusammen mit der berechtigten Wirtschaftsorganisation (§ 685 Buchstabe c BGB) oder mit deren - die Benutzung bzw. die Vorbereitung betreibenden - Organisationseinheit übertragen werden.

Aufrechterhaltung des europäischen Patentschutzes
§84/L
(1) Bei europäischen Patenten ist die Gebühr für die Aufrechterhaltung nach Maßgabe dieses Gesetzes (§ 23) nur für die Jahre zu zahlen, die auf das Jahr folgen, in dem die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wurde.

(2) Die vor Ablauf von drei Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt fällig gewordene Gebühr für die Aufrechterhaltung kann auch nach Eintritt der Fälligkeit - ohne Zuschlagsgebühr - innerhalb dieser dreimonatigen Frist gezahlt werden.

Widerruf europäischer Patente
§84/M
(1) Falls ein europäisches Patent in einem gemäß dem Übereinkommen durchgeführten Einspruchsverfahren widerrufen oder mit Änderungen aufrecht erhalten wird, sind die Bestimmungen in § 81 Abs. 5 entsprechend anzuwenden.

(2) Das auf die Erklärung der Nichtigkeit eines europäischen Patents gerichtete Verfahren (§§ 80 bis 81) ist bis zum rechtskräftigen Abschluss des gemäß dem Übereinkommen durchgeführten Einspruchsverfahrens einstweilig einzustellen, wenn auf der Grundlage des Übereinkommens gegen dasselbe europäische Patent Einspruch eingelegt wurde.

(3) Wenn der rechtskräftige Abschluss des gemäß dem Übereinkommen durchgeführten Einspruchsverfahrens nicht den Widerruf des europäischen Patents zum Ergebnis hat, ist das eingestellte, auf die Erklärung der Nichtigkeit gerichtete Verfahren auf Antrag einer Partei fortzusetzen.

Erklärung der Nichtigkeit europäischen Patente
§84/N
(1) Das europäische Patent ist aus den in Artikel 138 Abs. 1 festgelegten Gründen für nichtig zu erklären.

(2) Auf die Erklärung der Nichtigkeit europäischer Patente sind im Übrigen die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden.

Sachbeschlüsse
§84/O
Sachbeschlüsse sind auch die entscheidenden Beschlüsse, die in der Frage der Bekanntmachung der Übersetzung der in der bekannt gemachten europäischen Patentanmeldung enthaltenen Patentansprüche, der Einreichung der ungarischsprachigen Übersetzung der europäischen Patentschrift und der Berichtigung der Übersetzung gefasst werden.

Kapitel X/B
Bestimmungen in Bezug auf internationale Patentanmeldungen
Allgemeine Bestimmungen
§84/P
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist eine internationale Patentanmeldung: die auf der Grundlage des in Washington am 19. Juni 1970 abgeschlossenen Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (im Weiteren: Vertrag) erfolgte Patentanmeldung.

(2) Soweit in diesem Übereinkommen auf den Zusammenarbeitsvertrag Bezug genommen ist, erstreckt sich die Bezugnahme auch auf die dem Vertrag beigefügte Ausführungsordnung.

(3) Auf die internationalen Patentanmeldungen sind, sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden.

Das Ungarische Patentamt als Anmeldeamt
§84/R
(1) Das Ungarische Patentamt geht als Anmeldeamt in Verbindung mit internationalen Patentanmeldungen vor, deren Anmelder ungarischer Staatsangehöriger ist bzw. deren Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz im Inland hat.

(2) Die internationale Patentanmeldung ist beim Ungarischen Patentamt als Anmeldeamt entsprechend den im Vertrag vorgeschriebenen Formerfordernissen und auf die im Vertrag vorgeschriebene Art und Weise in einer Sprache, die bei der zuständigen - durch den Anmelder gewählten - internationalen Recherchenbehörde anerkannt wird, einzureichen.

(3) Die internationale Patentanmeldung kann - mit Ausnahme des Antrags - auch in ungarischer Sprache eingereicht werden. In diesem Fall ist die Übersetzung der Anmeldung innerhalb eines Monats nach Entgegennahme der Anmeldung in einer der in Absatz 2 vorgeschriebenen Sprachen einzureichen.

(4) Falls die Übersetzung der internationalen Patentanmeldung bis zum Tag der die Anerkennung des Anmeldetags enthaltenden Benachrichtigung nicht eingereicht wird, macht das Ungarische Patentamt den Anmelder darauf aufmerksam, den Mangel innerhalb eines Monats nach der Erinnerung bzw. - falls dies länger ist - innerhalb von zwei Monaten nach der Entgegennahme der internationalen Anmeldung nachzuholen. Eine Nichterfüllung ist so anzusehen, als sei die internationale Anmeldung zurückgenommen worden.

(5) Für die Weiterleitung der internationalen Patentanmeldung sind die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte Übermittlungsgebühr sowie die internationale Gebühr und die Recherchengebühr, die in Verbindung mit der internationalen Anmeldung im Vertrag festgelegt sind, innerhalb der im Vertrag vorgeschriebenen Frist und auf die dort festgelegte Art und Weise zu zahlen.

(6) Der Präsident des Ungarischen Patentamts gibt eine Information über die Summe der internationalen Gebühr und die Recherchengebühr sowie über die auf ihre Zahlung bezogenen Vorschriften heraus, welche im Amtsblatt des Ungarischen Patentamts bekannt zu machen ist.

Vorgehen des Ungarischen Patentamts als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt
§84/S
(1) Das Ungarische Patentamt geht als Bestimmungsamt in der Sache von internationalen Patentanmeldungen vor, in denen die Republik Ungarn im Sinne des Vertrags benannt wurde, es sei denn, die internationale Anmeldung richtete sich auf die Erteilung eines europäischen Patents (§ 84/A Buchstabe a), dessen Geltungsbereich sich auch auf die Republik Ungarn erstreckt.

(2) Das Ungarische Patentamt geht als ausgewähltes Amt in der Sache der in Absatz 1 erwähnten internationalen Patentanmeldungen vor, bezüglich der der Anmelder einen Antrag auf eine internationale vorläufige Prüfung gestellt hat und die Republik Ungarn als den Vertragsstaat gewählt hat, in welchem er die Ergebnisse der vorläufigen Prüfung verwenden möchte.

(3) Falls das Ungarische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt vorgeht, ist innerhalb von einunddreißig Monaten ab dem Prioritätstag der internationalen Patentanmeldung die ungarischsprachige Übersetzung der internationalen Anmeldung unter Mitteilung des Namens und der Anschrift des Erfinders einzureichen sowie die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte nationale Gebühr zu entrichten.

(4) Die in Absatz 3 vorgeschriebenen Handlungen können auch innerhalb von drei Monaten ab dem letzten Tag der dort gesetzten Frist erfüllt werden, wenn innerhalb dieser letztgenannten Frist auch die in der gesonderten Rechtsvorschrift für diesen Fall festgelegte Zuschlagsgebühr gezahlt wird.

(5) Die in Absatz 3 vorgeschriebene Übersetzung muss die Patentbeschreibung, die Patentansprüche, den auf den Zeichnungen aufgeführten Wortlaut und die Zusammenfassung enthalten. Sofern die Patentansprüche laut Vertrag bzw. anläßlich der Erfüllung der in Absatz 3 vorgeschriebenen Handlungen geändert werden, sind sowohl die ursprünglichen, als auch die geänderten Patentansprüche in ungarischer Sprache einzureichen.

(6) Falls die in Absatz 3 vorgeschriebenen Handlungen nicht innerhalb der dort gesetzten Frist erfüllt werden und diese Handlungen auch nicht innerhalb der in Absatz 4 gesetzten Frist unter Zahlung der Zuschlagsgebühr erfüllt werden, erlischt die Wirkung der internationalen Patentanmeldung in der Republik Ungarn, womit dieselben Folgen verbunden sind, wie mit der Rücknahme der beim Ungarische Patentamt eingereichten Patentanmeldung.

(7) Jene Bestandteile der internationalen Patentanmeldung, bezüglich der auf Grund von Artikel 17 Abs. 3 Buchstabe a des Vertrags die internationale Recherchenbehörde keine internationale Recherche durchführte, sind als zurückgenommen anzusehen, es sei denn, der Anmelder zahlt innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Ungarischen Patentamt die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte nationale Zuschlagsgebühr für die Recherche.

(8) Falls die nationale Zuschlagsgebühr für die Recherche nicht bei Einreichung der Übersetzung der internationalen Patentanmeldung gezahlt wurde, macht das Ungarische Patentamt den Anmelder auf die innerhalb der in Absatz 7 festgelegten Frist erfolgende Mängelbeseitigung aufmerksam.

(9) Wenn ein in Absatz 7 festgelegter Bestandteil der internationalen Patentanmeldung als zurückgenommen anzusehen ist, stellt dies das Ungarische Patentamt mit einem Beschluss fest.

§84/T
(1) Mit der Bekanntmachung der internationalen Patentanmeldung entsteht in Übereinstimmung mit Artikel 29 Abs. 1 des Vertrags in der Republik Ungarn an dem Tag ein vorläufiger Patentschutz, an dem die ungarischsprachige Übersetzung der internationalen Anmeldung bekanntgemacht wurde. Auf die Bekanntmachung der Übersetzung sind die Bestimmungen von § 70 entsprechend anzuwenden.

(2) Im Sinne von § 2 Abs. 3 ist die Bekanntmachung der internationalen Patentanmeldung als mit identischer Geltung anzusehen wie die Bekanntmachung im Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt (§ 70), wenn die in § 84/S Abs. 3 vorgeschriebenen Handlungen in Verbindung mit der internationalen Anmeldung vorschriftsmäßig erfüllt werden.

§84/U
(1) Das Ungarische Patentamt führt als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt auf gesonderten Antrag des Anmelders die sachliche Prüfung der internationalen Patentanmeldung durch. Der Antrag kann gleichzeitig mit den in § 84/S Abs. 3 vorgeschriebenen Handlungen oder danach, spätestens innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag des behördlichen Hinweises auf die Durchführung der Neuheitsrecherche, eingereicht werden.

(2) Die in einer gesonderten Rechtsvorschrift vorgeschriebene Prüfungsgebühr ist bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Antragseinreichung zu entrichten.

(3) Auf den Antrag auf sachliche Prüfung und auf die sachliche Prüfung sind im Übrigen die Bestimmungen der §§ 74 bis 76 entsprechend anzuwenden.

§84/V
Wird eine Priorität in Anspruch genommen, sind auch im Hinblick auf deren Bedingungen und Rechtswirkung und auch in dem Fall, der in Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe b des Vertrags erwähnt wird, die Bestimmungen des Artikels 4 der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums entsprechend anzuwenden.

§84/Z
(1) Das Ungarische Patentamt kann den Anmelder auf Grund von Artikel 7 Abs. 2 Buchstabe ii des Vertrags auch dann zur Einreichung einer die Erfindung abbildenden Zeichnung auffordern, wenn dies zum Verständnis der Erfindung nicht erforderlich ist, die Natur der Erfindung aber eine Abbildung in Form einer Zeichnung zulässt.

(2) Das Ungarische Patentamt kann den Anmelder auf Grund von Artikel 27 Abs. 2 Buchstabe ii zur Einreichung von Schriftstücken zum Beweis der in der internationalen Patentanmeldung mitgeteilten Behauptungen oder Erklärungen auffordern. In den im Vertrag festgelegten Fällen darf der Anmelder allerdings nur dann zur Einreichung von Beweisen aufgefordert werden, wenn in Verbindung mit der Stichhaltigkeit einer in der Anmeldung enthaltenen Behauptung begründete Zweifel entstehen.

(3) Auf Antrag des Anmelders führt das Ungarische Patentamt als Bestimmungsamt - auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen in § 84/P Abs. 3 - unter entsprechender Anwendung der Festlegungen dieses Gesetzes die in Artikel 25 des Vertrags geregelte Überprüfung durch.

VIERTER TEIL
GERICHTLICHES VERFAHREN IN PATENTSACHEN
Kapitel XI
Abänderung des Beschlusses des Ungarischen Patentamtes
Antrag auf Abänderung
§85
(1) Das Gericht kann auf einen Antrag den Sachbeschluß des Ungarischen Patentamtes [§46 Absatz (2)] sowie den die Unterbrechung des Verfahrens festlegenden, das Verfahren aussetzenden und als Grundlage der Eintragung in das Anmeldungsverzeichnis oder das Patentregister dienenden Beschluß abändern.

(2) Die Abänderung des Beschlusses kann derjenige beantragen, der in dem Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt als Partei teilgenommen hat.

(3) Die Abänderung des in Sachen der Annullierung des Patentes gefaßten Beschlusses kann auch der Erfinder der Diensterfindung beantragen. Die Abänderung des in der Frage der Erteilung und der Annullierung des Patentes gefaßten Beschlusses kann der Staatsanwalt aufgrund §6 Absatz (2) beantragen.

(4) Die Frist für die Unterbreitung des Abänderungsantrages ist dreißig Tage nach der Mitteilung des Beschlusses an die Partei bzw. den Erfinder der Diensterfindung.

(5) Der Antrag kann beim Ungarischen Patentamt eingereicht werden, das diesen zusammen mit den Schriftstücken der Patentsache innerhalb von fünfzehn Tagen dem Gericht weiterleitet. Wenn der Änderungsantrag eine Rechtsfrage von prinzipieller Bedeutung aufwirft, kann das Ungarische Patentamt in dieser Frage eine schriftliche Erklärung abgeben, die sie zusammen mit den Unterlagen der Patentsache an das Gericht weiterleitet.

(6) Hinsichtlich der Erfordernisse des Abänderungsantrages sind die Regeln bezüglich der Klageschrift entsprechend anzuwenden.

(7) Wenn die Partei den Antrag verspätet eingereicht hat, beschließt das Gericht in Sachen des Wiedereinsetzungsantrages.

Sachliche und örtliche Zuständigkeit
§86
(1) Das Verfahren wegen Abänderung des Beschlusses des Ungarischen Patentamtes gehört in die sachliche und ausschließliche örtliche Zuständigkeit des Hauptstädtischen Gerichtes.

(2)

Zusammensetzung des Gerichtes
§87
Das Hauptstädtische Gericht geht in einer Kammer von drei Berufsrichtern vor, von denen zwei Mitglieder über eine technische Fachqualifizierung der Oberstufe oder über eine damit gleichwertige Fachqualifizierung verfügen.

Maßgebende Regelungen hinsichtlich des Verfahrens im Zusammenhang mit dem Abänderungsantrag
§88
Das Gericht beurteilt den Antrag wegen Abänderung des Beschlusses des Ungarischen Patentamtes gemäß den Regelungen des außerprozeßlichen Verfahrens unter Anwendung der in diesem Gesetz niedergelegten abweichenden Verfügungen. Sollte aus diesem Gesetz bzw. aus dem außerprozeßlichen Charakter des Verfahrens nichts anderes folgen, sind die Regelungen der Zivilprozeßordnung (des weiteren: ZPO) entsprechend anzuwenden.

Öffentlichkeit
§89
Das Gericht kann die Öffentlichkeit von der Verhandlung auf Antrag der Partei auch mangels der in den allgemeinen Verfügungen der ZPO bestimmten Bedingungen ausschließen.

Ausschluß
§90
(1) Außer den in den allgemeinen Verfügungen der ZPO bestimmten Fällen ist von der Erledigung der Sache ausgeschlossen und kann dabei als Richter nicht teilnehmen, der

a) an der Beschlußfassung des Ungarischen Patentamtes teilgenommen hat;

b) der in den allgemeinen - sich auf den Ausschluß der Richter beziehenden - Verfügungen der ZPO angegebene Angehörige der im Punkt a) erwähnten Person.

(2) Die Verfügungen des Absatz (1) sind auch zum Ausschluß der Protokollführer und der Sachverständigen anzuwenden.

Die Parteien und anderen Teilnehmer des Verfahrens
§91
(1) Der Antragsteller nimmt im Gerichtsverfahren als Partei teil. Dem das Verfahren einleitenden Staatsanwalt gebühren alle die Rechte, die den Parteien gebühren, er darf aber keinen Vergleich schließen, auf kein Recht verzichten bzw. darf Rechte nicht anerkennen.

(2) Wenn im Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt auch eine Gegenpartei teilgenommen hat, ist das Gerichtsverfahren gegen sie einzuleiten.

§92
Wenn der Patentmitinhaber im Interesse der Aufrechterhaltung und des Schutzes des Patents selbständig auftritt bzw. das Verfahren nur gegen einen Patentmitinhaber eingeleitet wurde, verständigt das Gericht die übrigen Patentmitinhaber, daß sie in das Verfahren neben den Patentmitinhaber eintreten können.

§93
(1) Für den ein rechtliches Interesse damit verbunden ist, wie das Verfahren wegen Abänderung des Beschlusses des Ungarischen Patentamtes ausgeht, kann - bis zur rechtskräftigen Entscheidung - dem Prozeß neben der Partei identischen Interesses intervenieren.

(2) Der Intervenient ist - mit Ausnahme des Vergleichs, der Anerkennung und des Verzichtes auf das Recht - zu allen Handlungen berechtigt, die die von ihm unterstützte Partei ausüben kann, seine Handlungen haben aber nur in soweit Gültigkeit, wie die Handlungen des Intervenienten nicht im Gegensatz zu den Handlungen der Partei stehen.

(3) Ein Rechtsstreit zwischen dem Intervenienten und der Partei kann im Laufe des Verfahrens nicht beurteilt werden.

Vertretung
§94
(1) Im Verfahren kann als Bevollmächtigter auch ein Patentanwalt vorgehen.

(2) Zur Gültigkeit der Vollmacht des Patentanwaltes oder des Rechtsanwaltes ist genügend, wenn der Vollmachtgeber diese unterschrieben hat.

Verfahrenskosten
§95
(1) Wenn im gerichtlichen Verfahren auch eine Gegenpartei teilgenommen hat, sind hinsichtlich der Vorauszahlung bzw. des Tragens der Verfahrenskosten die Verfügungen bezüglich der Prozeßkosten entsprechend anzuwenden.

(2) Ohne eine Gegenpartei hat der Antragsteller die Kosten vorauszuzahlen bzw. zu tragen.

(3) Zu den Verfahrenskosten sind die Barauslagen und auch das Arbeitshonorar des die Partei vertretenden Patentanwaltes hinzuzurechnen.

Versäumnis
§96
Wenn der Antragsteller bzw. keine der Parteien in der Verhandlung erscheint oder kommt der Aufforderung des Gerichtes innerhalb der bemessenen Frist irgendeine Partei nicht nach, beurteilt das Gericht den Antrag aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten.

Wiedereinsetzung
§97
Zur Unterbreitung des Antrages auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand im außerprozeßlichen Verfahren vor dem Gericht sind die Verfügungen des §49 entsprechend anzuwenden.

Maßnahmen auf Grund des Antrags
§97/A
Falls das Ungarische Patentamt zum Änderungsantrag [§ 85 Abs. 5] eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, teilt der Vorsitzende des vorgehenden Rates diese Erklärung schriftlich der Partei bzw. den Parteien mit.

Verhandlung und Beweisführung
§98
(1) Das Gericht erster Instanz führt die Beweisführung gemäß den Regelungen der ZPO durch und hält eine Verhandlung ab.

(2) Wenn an dem Verfahren keine Gegenpartei teilnimmt und die Sache aufgrund der Schriftstücke beurteilt werden kann, kann das Gericht auch außerhalb einer Verhandlung einen Beschluß fassen, aber die Partei ist - auf ihren Wunsch - anzuhören.

(3) Wenn das Gericht die Sache außerhalb einer Verhandlung beurteilt, aber im Laufe des Verfahrens die Notwendigkeit für das Abhalten einer Verhandlung sieht, ist die Verhandlung egal wann anzuberaumen. Wenn aber das Gericht die Sache in einer Verhandlung beurteilt bzw. die Verhandlung anberaumt hat, kann es danach nicht zur Beurteilung der Sache außerhalb einer Verhandlung zurückkehren.

(4) Im gerichtlichen Verfahren ist kein Vergleich zulässig, wenn auch im Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt kein Vergleich geschlossen werden konnte.

Entscheidungen
§99
Das Gericht entscheidet sowohl zur Sache als auch in allen sonstigen Fällen mit einem Beschluß.

§100
(1) Wenn das Gericht die in der Patentsache gefaßte Entscheidung abändert, tritt sein Beschluß anstelle der Entscheidung des Ungarischen Patentamtes.

(2) Das Gericht setzt die Entscheidung außer Kraft und weist das Ungarische Patentamt zu einem neuen Verfahren an, wenn

a) bei der Beschlußfassung eine solche Person teilgenommen hat, der gegenüber ein ausschließender Grund besteht;

b) im Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt ein solcher sonstiger wesentlicher Verstoß gegen die Verfahrensregeln erfolgt ist, der im gerichtlichen Verfahren nicht zu beheben ist.

c)

(3) Wenn die Partei in einer solchen Frage die gerichtliche Entscheidung wünscht, die nicht Gegenstand des Verfahrens vor dem Ungarischen Patentamt war, gibt das Gericht den Antrag zum Ungarischen Patentamt ab. In diesem Falle setzt das Gericht die Entscheidung des Ungarischen Patentamtes - der Notwendigkeit nach - außer Kraft.

(4) Wenn nach der Unterbreitung des Abänderungsantrages das Ungarische Patentamt die nicht als sachlich zu beurteilende Entscheidung zurückgezogen oder außer Kraft gesetzt hat, stellt das Gericht das Verfahren ein. Wenn das Ungarische Patentamt seine Entscheidung geändert hat, ist die Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens nur in den noch strittigen Fragen gegeben.

§101
(1) Das Gericht teilt seinen zur Sache gefaßten Beschluß auf dem Wege der Zustellung mit.

(2) Bei der Beurteilung der Berufung gegen den Beschluss des Hauptstädtischen Gerichts sind die Festlegungen in § 257 ZPO unter der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass das Gericht zweiter Instanz die Berufung auf einer Verhandlung beurteilt, wenn am Verfahren eine Gegenpartei beteiligt ist";

§102
§103
Kapitel XII
Patentprozesse
Für die Patentprozesse maßgebende Regelungen
§104
(1) Klagen auf Erteilung, Änderung und Rücknahme einer Patentzwangslizenz, Klagen in Verbindung mit dem Recht auf Vornutzung und Weiternutzung sowie mit dem Bestehen der in § 84/K Abs. 6 geregelten Berechtigung sowie die Klagen wegen Erfindungs- oder Patentverletzung fallen in die ausschließliche örtliche und sachliche Zuständigkeit des Hauptstädtischen Gerichts.

(2) In diesen Prozessen ist das Hauptstädtische Gericht in einer Kammer mit der in § 87 festgelegten Zusammensetzung tätig.

(3) In den wegen Patentmißbrauch angestrengten Prozessen ist eine vorläufige Maßnahme für den eine besondere Berücksichtigung verdienenden Rechtsschutz des Antragstellers als notwendig zu betrachten, wenn der Antragsteller nachweist, daß die Erfindung unter Patentschutz steht, sowie daß er der Patentinhaber oder ein solcher Nutzer ist, der berechtigt ist, im eigenen Namen gegen den Mißbrauch aufzutreten.

(4) Absatz 3 kann nicht angewendet werden, wenn seit dem Beginn des Patentmißbrauchs bereits sechs Monate bzw. seit der Kenntnisnahme des Antragstellers vom Mißbrauch und der den Mißbrauch betreibenden Person sechzig Tage vergangen sind.

(5) Das Gericht entscheidet in der Frage der vorläufigen Maßnahme außer der Reihe und spätestens innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Einbringung des Antrages auf eine solche Maßnahme. Eine Berufung gegen einen zum Gegenstand der vorläufigen Maßnahme gefassten Beschluss wird vom Gericht in zweiter Instanz außer der Reihe beurteilt.

(6) Wenn in einem wegen Patentmißbrauch eingeleiteten Prozeß die eine Partei ihre Tatsachendarstellungen bereits in einem zu erwartenden Maße glaubhaft gemacht hat, kann das Gericht auf Antrag der beweisführenden Partei den Gegner zur Vorlage der in seinem Besitz befindlichen Dokumente und sonstigen objektiven Beweise sowie dazu verpflichten, eine Vorortbegehung zu ermöglichen.

(7) In den wegen Patentmißbrauch angestrengten Prozessen kann das Gericht die Anordnung einer vorherigen Beweisführung an eine Beweisübergabe knüpfen.

(8) Alle anderen, in Absatz 1 nicht erwähnten und mit einem Patent verbundenen rechtsstrittigen Angelegenheiten fallen in den Kompetenzbereich des Komitatsgerichts (Hauptstädtischen Gerichts).

(9) In den Prozessen, die in den Absätzen 1 und 8 erwähnt wurden, sind ansonsten die allgemeinen Regeln der ZPO mit den in den §§ 89, 90 und 94 sowie § 95 Abs. 3 festgehaltenen Abweichungen anzuwenden.

FÜNFTER TEIL
SCHUTZ DER PFLANZENSORTEN
Kapitel XIII
Die Pflanzensorte und der Schutz von Pflanzensorten
Allgemeine Bestimmungen
§105
Im Sinne dieses Gesetzes ist:

a) eine Pflanzensorte: eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die - unabhängig davon, ob sie den Bedingungen für die Erteilung eines Sortenschutzes entspricht -

1. durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert werden kann,

2. von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit durch die Ausprägung mindestens eines dieser ausgeprägten Merkmale unterscheidbar ist und

3. eine Einheit bildet, die zu einer ihre Merkmale bewahrenden Vermehrung geeignet ist;

b) Vermehrungsmaterial: Pflanzen, Samen oder andere Pflanzenteile, die für den Anbau oder zur sonstigen Erzeugung vollständiger Pflanzen geeignet sind.

Gegenstand des Sortenschutzes
§106
(1) Ein Sortenschutz kann für Sorten erteilt werden, die unterscheidbar, homogen, beständig und neu sind.

(2) Gegenstand eines Sortenschutzes können Sorten aller botanischen Gattungen und Arten, unter anderem auch Hybriden zwischen Gattungen oder Arten sein.

(3) Eine Sorte ist unterscheidbar, wenn sie sich in der Ausprägung der aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen resultierenden Merkmale von jeder anderen am Prioritätstag allgemein bekannten Sorte deutlich unterscheiden lässt. Eine Sorte ist - vom Antragstag an - insbesondere dann allgemein bekannt, wenn

a) sie bereits Gegenstand eines Sortenschutzes war oder wenn sie in ein amtliches auf den Sortenschutz bezogenes Verzeichnis eingetragen worden ist;

b) für sie ein Antrag auf Erteilung eines Sortenschutzes oder auf staatliche Anerkennung gestellt wurde, vorausgesetzt, dass der Antrag die Erteilung eines Sortenschutzes oder die Eintragung der Sorte in ein amtliches Verzeichnis zum Ergebnis hat.

(4) Eine Sorte ist homogen, wenn ihre Individuen - vorbehaltlich der Abweichungen, die aufgrund der Besonderheiten ihrer Vermehrung zu erwarten sind - in der Ausprägung derjenigen Merkmale, die bei der Unterscheidbarkeitsprüfung zu Grunde gelegt werden, bzw. aller sonstigen, die zur Sortenbeschreibung dienen, identisch sind.

(5) Eine Sorte ist beständig, wenn die Ausprägung derjenigen Merkmale ihrer Individuen, die in die Unterscheidbarkeitsprüfung einbezogen werden, bzw. aller sonstigen, die zur Sortenbeschreibung dienen, nach wiederholter Vermehrung oder im Fall eines besonderen Vermehrungszyklus am Ende eines jeden Zyklus unverändert bleibt.

(6) Eine Sorte gilt als neu, wenn der Veredler [§ 108 Abs. 1] oder dessen Rechtsnachfolger oder irgend jemand anders mit seiner Zustimmung das Vermehrungsmaterial oder das Erntegut der Pflanzensorte

a) im Inland nicht früher als ein Jahr vor dem Prioritätstag,

b) im Ausland bei Reben und Bäumen nicht früher als sechs Jahre vor dem Prioritätstag, bei anderen Pflanzen nicht früher als vier Jahre

zu gewerblichen Zwecken verkauft oder auf andere Weise darüber verfügt hat.

Recht auf Sortenschutz
§107
(1) Für die Pflanzensorte muss ein Schutz erteilt werden, wenn

a) die Pflanzensorte die in § 106 des Gesetzes festgelegten Erfordernisse erfüllt;

b) die Pflanzensorte mit einer Sortenbezeichnung versehen wurde, die den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen entspricht; und

c) der Antrag auf Eintragung der Pflanzensorte den in diesem Gesetz festgelegten Bedingungen entspricht.

(2) Die Pflanzensorte ist mit einer zur Identifikation geeigneten Sortenbezeichnung zu kennzeichnen. Insbesondere nicht zur Identifikation geeignet ist die Sortenbezeichnung,

a) die mit der Bezeichnung einer bereits existierenden, zu derselben oder einer verwandten Pflanzenart gehörenden Pflanzensorte übereinstimmt bzw. verwechselt werden kann;

b) deren Verwendung die früher erworbenen Rechte anderer Personen verletzen würde,

c) die im Hinblick auf die Merkmale, den Wert, die Identität der Pflanzensorte bzw. auf die Identität des Veredlers zur Irreführung geeignet ist oder zur Verwechslung führen kann;

d) die ausschließlich aus Zahlen besteht, es sei denn, dies ist eine verbreitete Praxis zur Bezeichnung von Sorten;

e) deren Verwendung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde.

Veredler der Pflanzensorte und Berechtigter des Sortenschutzes
§108
(1) Der Veredler einer Pflanzensorte ist die Person, die die Pflanzensorte veredelt oder entdeckt und entwickelt hat.

(2) Der Sortenschutz steht dem Veredler oder seinem Rechtsnachfolger zu.

(3) Auf der Grundlage dieses Gesetzes kann der Antragsteller einen Sortenschutz erwerben, wenn er

a) ungarischer Staatsangehöriger ist bzw. seinen Wohnsitz oder Sitz im Inland hat;

b) der Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates oder eines Staates einer internationalen Organisation ist, der bzw. die unter die Geltung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (im Weiteren: UPOV-Übereinkommen) fällt, bzw. wenn er seinen Wohnsitz oder Sitz im Territorium eines solchen Staates hat.

(4) Ein Sortenschutz kann - über die in Absatz 3 festgelegten Fälle hinaus - auch aufgrund eines anderen internationalen Vertrags bzw. auf Grund der Gegenseitigkeit erworben werden. In der Frage der Gegenseitigkeit ist die Stellungnahme des Präsidenten des Ungarischen Patentamts maßgebend.

(5) Auf die Persönlichkeitsrechte des Veredlers, den Sortenschutzanspruch sowie die im Rahmen eines Dienst- oder Angestelltenverhältnisses entwickelten Sorten und die diesbezügliche Vergütung sind im Übrigen die in § 7 Abs. 2 bis 7 und § 8 Abs. 2 bis 4 sowie in den §§ 9 bis 17 festgelegten Bestimmungen entsprechend anzuwenden.

Inhalt des Sortenschutzes
§109
(1) Auf Grund des Sortenschutzes hat der Inhaber der Pflanzensorte (im Weiteren: Inhaber) das ausschließliche Recht zur Nutzung der Pflanzensorte.

(2) Auf der Grundlage des ausschließlichen Nutzungsrechts kann der Inhaber gegen jedermann auftreten, der ohne seine Zustimmung das Vermehrungsmaterial der geschützten Pflanzensorte

a) erzeugt oder erneut herstellt (vervielfältigt),

b) zum Zweck der Vermehrung aufbereitet,

c) zum Verkauf anbietet,

d) in Verkehr bringt,

e) aus dem Land ausführt,

f) in das Land einführt,

g) zum Zweck einer unter den Punkten a bis f erwähnten Handlung auf Lager hält.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 sind auf das Erntegut aus der unbefugten Nutzung des Vermehrungsmaterials der geschützten Sorte anzuwenden bzw. auch auf die Erzeugnisse, die unmittelbar durch die unbefugte Verwendung des Ernteguts hergestellt werden, wenn der Inhaber nicht hinreichend Gelegenheit hatte, seine Rechte in Verbindung mit dem erwähnten Vermehrungsmaterial auszuüben.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 sind auch auf Sorten anzuwenden,

a) die im Wesentlichen von der geschützten Sorte abgeleitet wurden, wenn die geschützte Sorte selbst keine im Wesentlichen abgeleitete Sorte ist;

b) die im Sinne von § 106 Abs. 3 nicht definitiv von der geschützten Sorte abweichen;

c) deren Erzeugung die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordert.

(5) Für die Anwendung von Absatz 4 Buchstabe a gilt eine Sorte als im Wesentlichen von einer Sorte - der Ursprungssorte - abgeleitet, wenn

a) sie vorwiegend von der Ursprungssorte oder einer Sorte abgeleitet ist, die selbst vorwiegend von der Ursprungssorte abgeleitet ist, wobei sie die aus dem Genotyp oder einer Kombination von Genotypen der Ursprungssorte resultierende Ausprägung der wesentlichen Merkmale bewahrt.

b) sie im Sinne von § 106 Abs. 3 definitiv von der geschützten Sorte abweicht; und

c) sie abgesehen von Unterschieden, die sich aus der Ableitungshandlung ergeben, in der aus dem Genotyp oder einer Kombination von Genotypen der Ursprungssorte resultierenden Ausprägung der wesentlichen Merkmale der Ursprungssorte entspricht.

(6) Das ausschließliche Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf

a) die zum Zweck der privaten Nutzung durchgeführten bzw. die außerhalb des Bereiches der wirtschaftlichen Tätigkeit liegenden Handlungen;

b) Handlungen, die in Verbindung mit der Pflanzensorte zu Versuchszwecken vorgenommen werden;

c) Handlungen, die zur Veredlung weiterer Sorten verrichtet werden, und ferner - es sei denn, die Anwendung des Absatzes 4 ist zulässig - auf die in den Absätzen 2 und 3 erwähnten Handlungen bezüglich dieser weiteren Sorten.

(7) Im Interesse der Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Erzeugung erstreckt sich das ausschließliche Nutzungsrecht nicht auf die Verwendung eines aus der Ernte stammenden Erzeugnisses zum Zwecke der Vermehrung im eigenen Betrieb des Landwirts, das der Landwirt - mit Ausnahme von Hybriden und synthetischen Sorten - durch Anbau von Vermehrungsmaterial einer unter den Sortenschutz fallenden Pflanzensorte in seinem eigenen Betrieb gewonnen hat..

(8) Für den Umfang und die Bedingungen der Berechtigung, die dem Landwirt auf Grund von Absatz 7 zusteht, sind die Festlegungen in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz maßgebend.

Erschöpfung des ausschließlichen Nutzungsrechts aus dem Sortenschutz
§110
(1) Das auf dem Sortenschutz basierende ausschließliche Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf weitere Handlungen in Verbindung mit dem Material einer geschützten oder in § 109 Abs. 4 festgelegten Sorte, das durch den Inhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in der Europäischen Gemeinschaft in Verkehr gebracht wurde, bzw. sonstigem davon abgeleiteten Material.

(2) Das ausschließliche Nutzungsrecht erstreckt sich auch auf die in Absatz 1 erwähnten weiteren Handlungen, wenn diese mit einer weiteren Vermehrung der Pflanzensorte einher gehen oder die Ausführung von Material, das die Vermehrung der Pflanzensorte ermöglicht, in ein Land zur Folge haben, das keinen Schutz für die Sorten derjenigen Pflanzengattung oder Art gewährt, zu der die in Absatz 1 erwähnte Sorte gehört, es sei denn, das aus dem Land ausgeführte Material ist zum Endverbrauch bestimmt.

(3) In Anwendung der Absätze 1 und 2 ist Material: das Vermehrungsmaterial, das Erntegut sowie das aus dem Erntegut unmittelbar hergestellte Erzeugnis.

Dauer des Sortenschutzes
§111
Der endgültige Sortenschutz dauert - von der Erteilung an gerechnet - bei Reben und Bäumen dreißig Jahre, bei sonstigen Pflanzensorten fünfundzwanzig Jahre.

Vergütung des Veredlers der Pflanzensorte
§112
Dem Veredler der Pflanzensorte steht eine Vergütung (Veredlervergütung) gemäß den Vorschriften in Bezug auf die Erfindungsvergütung (§ 13) zu.

Fortbestehen der Pflanzensorte, Verwendung der Sortenbezeichnung
§113
(1) Während der Dauer des Sortenschutzes ist der Inhaber verpflichtet, für das Fortbestehen der Pflanzensorte zu sorgen.

(2) Die in die Rolle eingetragene Sortenbezeichnung kann beim Inverkehrbringen der Pflanzensorte oder beim Anbieten zum Verkauf mit einem Warenzeichen, einem geographischen Warenkennzeichen oder einer anderen ähnlichen Kennzeichnung verbunden werden. Die Sortenbezeichnung muss auch bei einer solchen Verbindung erkennbar sein.

(3) Die in die Rolle eingetragene Sortenbezeichnung muss bei ihrem Anbieten zum Verkauf bzw. Inverkehrbringen auch nach dem Erlöschen des Sortenschutzes verwendet werden, es sei denn, diese Verwendung würde das früher erworbene Recht einer anderen Person verletzen.

Auf der Pflanzensorte und dem Sortenschutz basierende sonstige Rechte und Pflichten
§114
(1) Die auf der Pflanzensorte und dem Sortenschutz basierenden Rechte können nicht auf Personen übertragen werden, die auf Grund von § 108 Abs. 3 und 4 keinen Pflanzenschutz erwerben können. Auf die Rechtsnachfolge sind im Übrigen die Bestimmungen des § 25 entsprechend anzuwenden.

(2) Auf das Entstehen des Sortenschutzes, die Beschränkungen des Schutzes, die Aufrechterhaltung des Schutzes sowie den gemeinschaftlichen Sortenschutzanspruch und den gemeinschaftlichen Sortenschutz sind die Bestimmungen der §§ 18, 21, 23 und 26 entsprechend anzuwenden.

Nutzungsvertrag
§114/A
Auf den auf die Nutzung der Pflanzensorte gerichteten Vertrag - den Sortenschutz-Lizenzvertrag - sind die Bestimmungen der §§ 27 bis 30 entsprechend anzuwenden.

Zwangsnutzungsrecht
§114/B
(1) Wenn die patentierte Erfindung nicht genutzt werden kann, ohne den Schutz einer Pflanzensorte (im Weiteren: hemmender Sortenschutz) zu verletzen, ist dem Inhaber des schwebenden Patents - auf seinen Antrag hin - zur Nutzung der dem hemmenden Sortenschutz unterstehenden Pflanzensorte im erforderlichen Umfang ein Zwangsnutzungsrecht zu erteilen, vorausgesetzt, die dem schwebenden Patent zugrunde liegende Erfindung stellt im Vergleich zu der dem hemmenden Sortenschutz unterstehenden Pflanzensorte einen technischen Fortschritt von beträchtlicher wirtschaftlicher Bedeutung dar.

(2) Auf das Zwangsnutzungsrecht, das zur Nutzung einer unter Sortenschutz stehenden Sorte erteilt wurde, sind im übrigen die in § 31, § 32 Abs. 2 und § 33 festgelegten Bestimmungen entsprechend anzuwenden.

Missbrauch der Pflanzensorte und des Sortenschutzes
§114/C
Auf den Missbrauch der Pflanzensorte und des Sortenschutzes sind die Bestimmungen der §§ 34 bis 36 entsprechend anzuwenden.

Erklärung der Nichtigkeit des Sortenschutzes
§114/D
(1) Der Sortenschutz ist - rückwirkend zu seiner Entstehung - für nichtig zu erklären, wenn

a) der Gegenstand des Sortenschutzes nicht den in § 106 Abs. 3 und 6 festgelegten Bedingungen entsprach;

b) die Erteilung des Sortenschutzes grundsätzlich auf den Behauptungen des Veredlers oder seines Rechtsnachfolgers bzw. auf den durch ihn eingereichten Unterlagen beruhte und die in § 106 Abs. 4 und 5 festgelegten Bedingungen zur Zeit der Erteilung des Sortenschutzes nicht erfüllt waren;

c) der Sortenschutz nicht der Person erteilt wurde, der er laut Gesetz zusteht, es sei denn, er wurde auf den Inhaber übertragen.

(2) Der rechtskräftige Beschluss über die Zurückweisung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit schließt es aus, dass irgend jemand auf derselben Sachgrundlage ein neuerliches Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit desselben Sortenschutzes einleitet.

Aufhebung des Sortenschutzes und Löschung der Sortenbezeichnung
§114/E
(1) Der Sortenschutz ist aufzuheben - rückwirkend zum Tag der Einleitung des auf die Aufhebung gerichteten Verfahrens oder wenn dies der frühere Zeitpunkt ist, rückwirkend zu dem Tag, an dem die Voraussetzungen für die Aufhebung bereits bestanden -, wenn die Pflanzensorte den in § 106 Abs. 4 und 5 festgelegten Bedingungen nach der Erteilung des Schutzes nicht mehr entspricht.

(2) Außer den in Absatz 1 festgelegten Fällen ist der Sortenschutz - rückwirkend zum Tag der Einleitung des auf die Aufhebung gerichteten Verfahrens - aufzuheben, wenn der Inhaber trotz Aufforderung innerhalb der vorgeschriebenen Frist

a) nicht durch Einreichung des hierzu dienenden Schriftstücks oder auf eine andere Art und Weise das Fortbestehen der Sorte nachweist;

b) nicht die Registrierung einer anderen Sortenbezeichnung, die den in § 107 Abs. 2 festgelegten Bedingungen entspricht, beantragt, wenn die frühere Sortenbezeichnung nach Erteilung des Sortenschutzes gelöscht wurde.

(3) Die in die Rolle eingetragene Sortenbezeichnung ist zu löschen, wenn der Inhaber trotz Aufforderung innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht nachweist, dass sie den in § 107 Abs. 2 festgelegten Bedingungen entspricht. Falls der Antragsteller nach der Löschung der Sortenbezeichnung einen Antrag einreicht, der den in § 107 Abs. 2 festgelegten Bedingungen entspricht, muss die neue Sortenbezeichnung in die Rolle eingetragen werden.

(4) Der rechtskräftige Beschluss zur Zurückweisung des Aufhebungsantrags und des Antrags auf Löschung der Sortenbezeichnung schließt es aus, dass irgend jemand auf derselben Sachgrundlage ein neuerliches Verfahren wegen Aufhebung desselben Sortenschutzes oder Löschung derselben Sortenbezeichnung einleitet.

Sonstige auf die Aufhebung des Sortenschutzes bezogene Bestimmungen
§114/F
Auf die Aufhebung des Sortenschutzes sind im Übrigen die Bestimmungen der §§ 38 bis 41 und 43 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der endgültige Sortenschutz außer den in § 39 festgelegten Fällen auch dann erlischt, wenn der Sortenschutz aufgehoben wurde, rückwirkend zum Tag der Einleitung des auf die Aufhebung gerichteten Verfahrens bzw. zu dem Tag, an dem die Voraussetzungen für die Aufhebung bereits bestanden.

Kapitel XIV
Vorgehen des Ungarischen Patentamts in Sortenschutzsachen
Allgemeine Regeln für Sortenschutzverfahren
§114/G
(1) In den Kompetenzbereich des Ungarischen Patentamts fallen die folgenden Sortenschutzsachen:

a) die Erteilung des Sortenschutzes;

b) die Feststellung des Erlöschens des Sortenschutzes und seine erneute Inkraftsetzung;

c) die Erklärung der Nichtigkeit des Sortenschutzes;

d) die Aufhebung des Sortenschutzes und die Löschung der Sortenbezeichnung;

e) die Registrierung der Sortenschutzanträge und der geschützten Sorten einschließlich der Fragen in Verbindung mit ihrem Fortbestehen;

f) die behördliche Informationserteilung in Verbindung mit dem Sortenschutz.

(2) Die technische Prüfung in Bezug auf die in § 106 Abs. 3 bis 5 festgelegten Bedingungen führt auf dem Territorium des Landes die in einer gesonderten Rechtsvorschrift bezeichnete Behörde (Prüfungsbehörde) durch.

(3) Das Ungarische Patentamt geht in einem Dreiersenat im Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit und im Aufhebungsverfahren vor; der Senat fasst mit Stimmenmehrheit Beschluss. Sachbeschlüsse sind entscheidende Beschlüsse in der Frage der Erteilung des Sortenschutzes, der Feststellung des Erlöschens des Sortenschutzes sowie seiner erneuten Inkraftsetzung, der Erklärung der Nichtigkeit des Sortenschutzes sowie der Aufhebung des Sortenschutzes und der Löschung der Sortenbezeichnung. Auf die Beschlüsse des Ungarischen Patentamts sind im Übrigen die Bestimmungen des § 46 Abs. 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(4) Auf die Bestätigung sind die Bestimmungen des § 49 mit der Maßgabe anzuwenden, das die Bestätigung ausgeschlossen ist

a) bei Versäumung der zur Einreichung der Prioritätserklärung vorgeschriebenen Frist [§ 114/L Abs. 2] bzw. der zwölfmonatigen Frist zur Geltendmachung des Prioritätsanspruchs;

b) bei Versäumung der rechtskräftigen Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren (§ 23).

(5) Die Sortenschutzverfahren werden in ungarischer Sprache durchgeführt, die Erklärung bezüglich der Neuheit der Pflanzensorte bzw. die vorläufige Sortenbeschreibung ist in ungarischer Sprache anzufertigen und die Bezeichnung der Pflanzenart ist in ungarischer Sprache anzugeben. Auf die Sprachverwendung sind im Übrigen die Bestimmungen des § 52 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(6) Bis zur Bekanntmachung des Sortenschutzantrags kann die Prüfungsbehörde ebenfalls in die Unterlagen Einsicht nehmen. Nach der Bekanntmachung darf die vorläufige Sortenbeschreibung bis zur Erteilung des Sortenschutzes nur durch den Antragsteller, den Vertreter, den Sachverständigen, die zur Abgabe eines Gutachtens aufgeforderte Behörde bzw. die Prüfungsbehörde eingesehen werden. Auf die Öffentlichkeit sind im Übrigen die Bestimmungen des § 53 entsprechend anzuwenden.

(7) Auf die allgemeinen Regeln für Sortenschutzverfahren sind in den Fällen, die in den Absätzen 1 bis 6 nicht geregelt sind, die Bestimmungen des Kapitels VII entsprechend anzuwenden.

Sortenschutzregister, behördliche Informationserteilung
§114/H
(1) Das Ungarische Patentamt führt über die Sortenschutzanträge ein Eingangsbuch und über die geschützten Sorten eine Rolle, in welche die Tatsachen und Umstände in Verbindung mit dem Sortenschutz einzutragen sind. Auf das über die Sortenschutzanträge geführte Eingangsbuch und die Sortenschutzrolle sowie auf die Eintragungen darin sind die in § 54 Abs. 2 bis 5 und § 55 enthaltenen Festlegungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass dort, wo das Gesetz auf den Titel des Patents verweist, darunter die Sortenbezeichnung bzw. die Bezeichnung und die lateinische Bezeichnung der Pflanzenart zu verstehen sind.

(2) Auf die behördliche Informationserteilung in Verbindung mit den Sortenschutzanträgen und dem Sortenschutz sind die Bestimmungen des § 56 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass dort, wo das Gesetz auf den Titel des Patents oder der Erfindung verweist, darunter die Sortenbezeichnung, die Bezeichnung und die lateinische Bezeichnung der Pflanzenart zu verstehen sind.

(3) Das Ungarische Patentamt erteilt den unter die Geltung des UPOV-Übereinkommens fallenden Staaten und internationalen Organisationen über den Antrag auf Eintragung der Sortenbezeichnung, ihre Eintragung in die Rolle bzw. ihre Löschung und über die nach der Löschung eingetragene neue Sortenbezeichnung - entsprechend den maßgebenden Festlegungen des UPOV-Übereinkommens - Informationen.

Auf die Erteilung des Sortenschutzes gerichtetes Verfahren; Einreichung und Erfordernisse des Sortenschutzantrags
§114/I
(1) Das auf die Erteilung des Sortenschutzes gerichtete Verfahren wird mit dem beim Ungarischen Patentamt eingereichten Antrag anhängig.

(2) Der Sortenschutzantrag muss den Antrag auf Eintragung, die Erklärung in Bezug auf die Neuheit der Pflanzensorte, die endgültige Sortenbeschreibung, welche das Ergebnis der auf die in § 106 Abs. 3 bis 5 festgelegten Bedingungen bezogenen technischen Untersuchung beinhaltet, die Sortenbezeichnung, die Bezeichnung und die lateinische Bezeichnung der Pflanzenart sowie - soweit erforderlich - sonstige Anlagen enthalten.

(3) Der Sortenschutzantrag muss entsprechend den in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegten detaillierten Formerfordernissen angefertigt werden.

(4) Für den Sortenschutzantrag ist die in einer gesonderten Rechtsvorschrift festgelegte Antragsgebühr zu zahlen; die Gebühr ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Antragstag zu entrichten.

(5) Falls die Anlagen des Antrags in einer Fremdsprache erstellt wurden, muss eine vorläufige Sortenbeschreibung in ungarischer Sprache und die ungarische Bezeichnung der Pflanzenart innerhalb von vier Monaten nach dem Antragstag eingereicht werden.

(6) Der Antragsteller kann den Sortenschutzantrag bis zur Bekanntmachung - durch entsprechende Anwendung der Bestimmungen des § 41 - zurücknehmen. Das Ungarische Patentamt nimmt die Rücknahme mit einem Beschluss zur Kenntnis.

Antragstag
§114/J
(1) Der Tag des Sortenschutzantrags ist der Tag, an dem der bei dem Ungarischen Patentamt eingegangene Antrag wenigstens Folgendes enthält:

a) einen Hinweis auf den Anspruch auf Sortenschutz;

b) die zur Identifizierung des Antragstellers geeigneten Daten;

c) die vorläufige Sortenbeschreibung, unabhängig davon, ob sie den sonstigen Erfordernissen entspricht;

d) die vorläufige Sortenbezeichnung;

e) die Bezeichnung und die lateinische Bezeichnung der Pflanzenart.

(2) Zur Anerkennung des Antragstags genügt es auch, anstelle der Einreichung der vorläufigen Sortenbeschreibung auf die Prioritätsschrift zu verweisen.

Einheit; Teilung des Sortenschutzantrags
§114/K
(1) Im Sortenschutzantrag kann der Sortenschutz nur für eine Pflanzensorte in Anspruch genommen werden.

(2) Wer in einem Antrag für mehrere Pflanzensorten einen Sortenschutz in Anspruch genommen hat, kann seinen Antrag bis zum Beginn der technischen Untersuchung unter Beibehaltung des Antragstags und der eventuellen früheren Priorität teilen. Auf die Teilung sind im Übrigen die Bestimmungen des § 73 Abs. 2 und 3 anzuwenden.

Priorität
§114/L
(1) Der die Priorität begründende Tag ist

a) im Allgemeinen der Tag des Sortenschutzantrags;

b) in den durch das UPOV-Übereinkommen festgelegten Fällen der Tag des Antrags im Ausland.

(2) Die Priorität gemäß Absatz 1 Buchstabe b ist am Tag der Einreichung des Sortenschutzantrags zu beanspruchen. Das die Priorität begründende Dokument ist innerhalb von vier Monaten nach dem Antragstag einzureichen.

(3) Die Priorität kann auf Grund eines anderen internationalen Vertrags oder einer Gegenseitigkeit - mit den im UPOV-Übereinkommen und in Absatz 2 festgelegten Bedingungen - auch dann in Anspruch genommen werden, wenn der Antrag in einem Staat oder bei einer internationalen Organisation, der bzw. die nicht unter die Geltung des UPOV-Übereinkommen fällt, erfolgte. In der Frage der Gegenseitigkeit ist die Stellungnahme des Präsidenten des Ungarischen Patentamts maßgebend.

Prüfung nach Einreichung des Antrags
§114/M
(1) Das Ungarische Patentamt prüft nach Einreichung des Sortenschutzantrags, ob

a) der Antrag den für die Anerkennung des Antragstages vorgeschriebenen Bedingungen entspricht (§ 114/J);

b) die Antragsgebühr gezahlt wurde [§ 114/I Abs. 4];

c) die vorläufige Sortenbeschreibung in ungarischer Sprache und die ungarische Bezeichnung der Pflanzenart eingereicht wurde [§ 114/I Abs. 5].

(2) Bei der auf die Antragseinreichung folgenden Prüfung geht das Ungarische Patentamt unter entsprechender Anwendung von § 66 Abs. 1 bis 3 vor.

(3) Falls die Antragsgebühr nicht gezahlt wurde bzw. die vorläufige Sortenbeschreibung in ungarischer Sprache und die ungarische Bezeichnung der Pflanzenart nicht eingereicht wurden, macht das Ungarische Patentamt den Antragsteller auf die innerhalb der durch das Gesetz festgelegten Frist [§ 114/I Abs. 4 und 5] erfolgende Mängelbeseitigung aufmerksam. Bei Nichterfüllung ist der Antrag als zurückgezogen anzusehen.

Datenmitteilung
§114/N
Über den Sortenschutzantrag teilt das Ungarische Patentamt die behördlichen Informationen gemäß § 67 mit.

Formalprüfung
§114/O
Wenn der Sortenschutzantrag den auf der Grundlage des § 114/M Abs. 1 geprüften Bedingungen entspricht, prüft das Ungarische Patentamt den Antrag unter dem Aspekt, ob er die in § 114/I Abs. 2 und 3 festgelegten Formerfordernisse erfüllt. Dabei geht es unter entsprechender Anwendung von § 68 Abs. 2 bis 4 vor.

Bekanntmachung, Bemerkung
§114/P
(1) Auf die Bekanntmachung des Sortenschutzantrags sind die Bestimmungen von § 70 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Antrag auf Antrag des Antragstellers zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gemacht werden kann, falls sie den auf der Grundlage von § 114/M Abs. 1 geprüften Bedingungen entspricht.

(2) In dem auf die Erteilung des Sortenschutzes gerichteten Verfahren kann nach der Bekanntmachung jedermann beim Ungarischen Patentamt eine dahingehende Einwendung erheben, dass die Pflanzensorte bzw. der Antrag auf ihre Eintragung einer in diesem Gesetz festgelegten Bedingung für die Erteilung des Schutzes nicht entspricht. Auf die Einwendung sind im Übrigen die Bestimmungen des § 71 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Sachliche Prüfung der auf Pflanzensorten bezogenen Anträge
§114/R
(1) Das Ungarische Patentamt führt die sachliche Prüfung des Antrags unter dem Aspekt durch, ob

a) die Pflanzensorte die in § 106 Abs. 3 bis 6 festgelegten Erfordernisse erfüllt;

b) die Pflanzensorte mit einer Sortenbezeichnung versehen wurde, die den in § 107 Abs. 2 angegebenen Erfordernissen entspricht;

c) der Antrag auf Eintragung der Pflanzensorte den in diesem Gesetz festgelegten Bedingungen entspricht.

(2) Die in § 106 Abs. 3 bis 5 festgelegten Bedingungen müssen im Laufe der staatlichen Anerkennung oder auf der Basis des Ergebnisses der im Rahmen des Sortenschutzverfahrens gesondert durchgeführten technischen Prüfung festgestellt werden.

(3) Das Ergebnis der technischen Prüfung, die bei einer ausländischen Behörde durchgeführt wurde, kann mit Zustimmung dieser Behörde berücksichtigt werden. Wenn der Antragsteller das Ergebnis einer technischen Prüfung einreicht, die bei einer ausländischen Prüfungsbehörde durchgeführt wurde, leitet das Ungarische Patentamt das Prüfungsergebnis - zusammen mit der Zustimmungserklärung der ausländischen Prüfungsbehörde - an die Prüfungsbehörde weiter [§ 114/G Abs. 2]. Die Prüfungsbehörde geht bei der Verwendung des Prüfungsergebnisses auf der Grundlage der Bestimmungen einer gesonderten Rechtsvorschrift vor.

(4) Die Kosten der technischen Prüfung trägt der Antragsteller.

(5) Der Antragsteller kann das Ergebnis der technischen Prüfung innerhalb von vier Jahren nach dem Prioritätstag oder - falls dies der spätere Zeitpunkt ist - innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung des Ergebnisses der technischen Prüfung beim Ungarischen Patentamt einreichen.

(6) Falls das Ergebnis der technischen Prüfung nicht innerhalb von drei Monaten vor Ablauf der vier Jahre nach dem Prioritätstag eingereicht wird, macht das Ungarische Patentamt den Antragsteller darauf aufmerksam, die Mängel innerhalb der in Absatz 5 gesetzten Frist zu beseitigen bzw. nachzuweisen, dass das Ergebnis der technischen Prüfung noch nicht mitgeteilt wurde. Eine Nichterfüllung ist so anzusehen, als habe der Antragsteller auf den vorläufigen Sortenschutz verzichtet.

(7) Wenn der Sortenschutzantrag den in Absatz 1 geprüften Erfordernissen nicht entspricht, muss der Antragsteller - entsprechend der Natur der Beanstandung - zur Mängelbeseitigung, Erklärungsabgabe bzw. Teilung des Antrags aufgefordert werden. Dabei geht das Ungarische Patentamt unter entsprechender Anwendung von § 76 Abs. 2 bis 4 vor.

Informationserteilung der Prüfungsbehörde
§114/S
(1) Gleichzeitig mit der Datenmitteilung über den Sortenschutzantrag (§ 114/N) übersendet das Ungarische Patentamt eine Kopie der in § 114/J Abs. 1 bezeichneten Unterlagen an die Prüfungsbehörde. Auch danach übersendet sie Kopien der auf die Sortenschutzsache bezogenen Unterlagen, welche die Prüfungsbehörde zur Verrichtung ihrer Aufgaben benötigt.

(2) Wenn das auf die Erteilung eines Sortenschutzes gerichtete Verfahren ohne Erteilung des Schutzes abgeschlossen wird, unterrichtet das Ungarische Patentamt hiervon die Prüfungsbehörde - durch Übersendung der Kopie des Beschlusses, mit dem das Verfahren abgeschlossen wurde.

Erteilung des Sortenschutzes
§114/T
(1) Wenn die Pflanzensorte und der Sortenschutzantrag sämtlichen in den Bereich der Prüfung fallenden Erfordernissen [§ 114/R Abs. 1] entspricht, erteilt das Ungarische Patentamt für den Gegenstand des Antrags einen Sortenschutz.

(2) Die Erteilung eines Sortenschutzes ist zusammen mit der Sortenbezeichnung in die Sortenschutzrolle [§ 114/H Abs. 1] einzutragen und hierüber ist ein behördlicher Hinweis im Amtsblatt des Ungarischen Patentamts (§ 56) mitzuteilen. Das Ungarische Patentamt informiert die Prüfungsbehörde - mit Übersendung des Erteilungsbeschlusses - über die Erteilung des Sortenschutzes und die Eintragung der Sortenbezeichnung in die Rolle.

(3) Das Ungarische Patentamt gibt nach der Erteilung des Sortenschutzes eine Urkunde aus. Daran heftet es die endgültige Sortenbeschreibung.

Sonstige Verfahren in Verbindung mit dem Sortenschutz
§114/U
(1) Die Erklärung der Nichtigkeit eines Sortenschutzes, die Aufhebung eines Sortenschutzes und die Löschung der Sortenbezeichnung kann jedermann gegen den Inhaber des Sortenschutzes beantragen. Auf Grund von § 114/D Abs. 1 Buchstabe c kann jedoch nur derjenige die Erklärung der Nichtigkeit eines Sortenschutzes beantragen, dem dieser laut Gesetz zustehen würde.

(2) Auf die sonstigen Verfahren in Verbindung mit dem Sortenschutz sind im Übrigen die Bestimmungen der §§ 79 bis 81 entsprechend anzuwenden.

Kapitel XIV/A
Gerichtliches Verfahren in Sortenschutzsachen
Regeln für Gerichtsverfahren in Sortenschutzsachen
§114/V
Auf Gerichtsverfahren in Verbindung mit dem Sortenschutz sind die Bestimmungen der §§ 85 bis 104 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass unter Sachbeschluss die in § 114/G Abs. 3 bezeichneten Beschlüsse zu verstehen sind.

SECHSTER TEIL
ABSCHLIESSENDE VERFÜGUNGEN
Kapitel XV
Inkrafttreten des Gesetzes; Übergangsverfügungen
Sachverständigengremium für gewerblichen Rechtsschutz
§114/Z
(1) In Fachfragen, die in Streitsachen bezüglich des gewerblichen Rechtsschutzes auftreten, können die Gerichte und andere Behörden ein Gutachten von dem beim Ungarischen Patentamt tätigen Sachverständigengremium für gewerblichen Rechtsschutz anfordern.

(2) Das Sachverständigengremium für gewerblichen Rechtsschutz kann auf Anfrage auch außerhalb von Prozessen - im Auftrag - Gutachten in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes erteilen.

(3) Die detaillierten Regeln der Organisation und Tätigkeit des Gremiums legt eine gesonderte Rechtsvorschrift fest.

Regelungen bezüglich des Inkrafttretens des Gesetzes und zur Festlegung der Übergangsverfügungen
§115
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft; seine Verfügungen sind - mit Ausnahme der Festlegungen in Absatz (2) und (5) - lediglich in den nach dem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren anzuwenden.

(2) Die in §49 niedergelegten Regelungen sind auch in den im Gange befindlichen Sachen sinngemäß anzuwenden.

(3) Wenn vor dem Inkrafttreten des Gesetzes der Erfindungsgebührenvertrag bzw. der Patentlizenzvertrag abgeschlossen wurde oder die Diensterfindung verwertet wurde, sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. der Verwertung gültigen Verfügungen anzuwenden.

(4) Für die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnene Nutzung sind hinsichtlich der Dauer, der Beschränkungen des Patentschutzes und des Patentmißbrauches die früher gültigen Verfügungen anzuwenden.

(5) Für die Registrierung, Aufrechterhaltung, Einstellung und erneute Inkraftsetzung der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gültigen Patente sind im weiteren die Verfügungen dieses Gesetzes damit anzuwenden, daß für die Bedingungen der Annullierung des Patents die zum Zeitpunkt der Priorität gültigen Regeln maßgebend sind.

(6) Nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wirkt das Landeserfindungsamt mit der Bezeichnung Ungarisches Patentamt weiter. Wo eine Rechtsnorm das Landeserfindungsamt erwähnt, ist darunter das Ungarische Patentamt zu verstehen.

Die ihre Gültigkeit verlierenden Verfügungen
§116
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verlieren ihre Gültigkeit:

a) das Gesetz Nr. II von 1969 über den Patentschutz der Erfindungen, die dieses abändernde Gesetzesverordnung Nr. 5 vom Jahre 1983, §39 des Gesetzes XXXVIII vom Jahre 1991, §3 Absatz (1) des Gesetzes IV vom Jahre 1992, §23 des Gesetzes LXVIII vom Jahre 1992, §§1-6 des Gesetzes VII vom Jahre 1994;

b) §29 Absatz (4) und §34 Absatz (2) des Gesetzes XXXVIII vom Jahre 1991 über den Gebrauchsmusterschutz;

c) die Verordnung Nr. 77/1989. (VII.10.) MT über die für die Diensterfindung zustehende Entlohnung und über sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit den Erfindungen;

d) die über die Durchführung des Gesetzes II vom Jahre 1969 über den Patentschutz von Erfindungen verfügende gemeinsame Verordnung Nr. 4/1969. (XII.28.) OMFB-IM und die diese abändernde Verordnung Nr. 4/1983. (V.12.) IM und §1 der Verordnung Nr. 11/1986. (IX.11.) IM;

e) die Verordnung Nr. 9/1969. (XII.28.) IM über das gerichtliche Verfahren in Patentsachen.

Sich ändernde Verfügungen
§117
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

a)

b) anstelle von §8 des Gesetzes XXXVIII vom Jahre 1991 über den Schutz von Gebrauchsmustern (des weiteren: GMG) tritt die folgende Verfügung:

"§8 Für das durch eine im Arbeitsverhältnis stehende, im Rechtsverhältnis des öffentlichen Dienstes oder als öffentlicher Angestellter stehende Person, die zum Berufsstand der bewaffneten Kräfte und der Ordnungsschutzorgane gehörende - im Dienstverhältnis stehende - Person bzw. durch das im Rechtsverhältnis in der Art eines Arbeitsverhältnisses beschäftigte genossenschaftliche Mitglied geschaffene Muster sind die für die Dienst- und Angestelltenerfindung maßgebenden Verfügungen entsprechend anzuwenden.";

c) anstelle von §37 Absatz (2) des GMG tritt folgende Verfügung:

"(2) Die Abänderung des Beschlusses kann beantragen, wer als Partei im Verfahren vor dem Ungarischen Patentamt teilgenommen hat. Die Abänderung des in Sachen der Annullierung des Musterschutzes gefaßten Beschlusses kann auch der Erfinder des Dienstmusters beantragen. Die Abänderung des in der Frage der Erteilung und Annullierung des Musterschutzes gefaßten Beschlusses kann der Staatsanwalt aufgrund §5 Absatz (2) beantragen."

Vollmachten
§118
(1) Die Regierung wird ermächtigt, durch eine Verordnung die detaillierten Regeln der Organisation und Tätigkeit des Sachverständigengremiums für gewerblichen Rechtsschutz festzulegen.

(2) Die Regierung wird ermächtigt, durch eine Verordnung die Regeln festzulegen, die zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft bezüglich des ergänzenden Schutzes einzelner Erzeugnisse erforderlich sind.

(3) Der Justizminister wird ermächtigt, - im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Ungarischen Patentamts - durch eine Verordnung die detaillierten Regeln für die Patentanmeldung, für Eingaben in Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten bzw. internationalen Patentanmeldungen, sowie für den Sortenschutzantrag festzulegen.

§119
Dieses Gesetz beinhaltet Regelungen, die mit der Richtlinie des Rates Nr. 98/44/EG über den Rechtsschutz von biotechnologischen Erfindungen vereinbart werden können.

